Antrag - Skipper & Crew

www.eis-insurance.com

EIS European Insurance & Services GmbH

Scharfe Lanke 109-131 Ubersenden Sie uns den ausgefillten Antrag schnell
_ . und unkompliziert per
D-13595 Berlin Fax:  +49 (0)30 214082 - 89
E-Mail: antrag@eis-insurance.com

Bei Fragen zum Antrag helfen wir lhnen gerne per
Tel.: +49 (0)30 214082 -0
E-Mail: germany@eis-insurance.com

Agenturnummer: 03.828

Mit diesem Antrag kdnnen Sie sowohl einzelne Versicherungen zu unseren Skipper & Crew Produkten, als auch zusammenfassende, glinstigere
Paketangebote abschlieBen. Ausfihrliche Informationen zu dem Versicherungsumfang erhalten Sie in unseren Kundeninformationen und Ver-
sicherungsbedingungen zu den Skipper & Crew Versicherungen, die Bestandteil dieses Antrages sind. Die abgeschlossenen Versicherungen
sind rechtlich jeweils selbstandige Vertrage mit speziell geltenden Antragsfristen und Vertragslaufzeiten. In allen genannten Versicherungspréa-
mien ist bereits die gesetzliche Versicherungssteuer enthalten. Bei Kunden, die keinen Wohnsitz in der Européischen Union haben, sind die
Kunden verpflichtet, etwaige Steuern und Gebuhren aus diesem Vertrag in ihrem Land selbst abzufiihren. Die Erteilung eines SEPA-Lastschrift-
mandates ist obligatorisch. Alternativ kbnnen Sie unsere Online Abschlussmdéglichkeit auf unserer Homepage www.eis-insurance.com nutzen.

Hiermit beantrage ich den Abschluss folgender Versicherungen:
Bitte kreuzen Sie den von Ihnen gewéhlten Deckungsschutz an.
Die im Folgenden mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und unbedingt auszuftllen.

Versicherungsnehmer / Antragsteller

1. Vorname * 2. Name *

3. StraBe, Nr. * 4.PLZ, Ort, Land *

5. Geburtsdatum * 6. Staatsangehorigkeit *
7. E-Mail * 8. Telefon

B Erweiterte Skipperhaftpflicht-Versicherung auf Basis der Aligemeinen Bedingungen zu den Skipper & Crew Versicherungen und den Be-

dingungen zur erweiterten Skipperhaftpflicht-Versicherung

Versichert ist Gber die Erweiterte Skipperhaftpflicht-Versicherung die gesetzliche Haftpflicht der versicherten Person aus dem
privaten, nicht gewerblichen Flihren von gecharterten/fremden Segel- und Motoryachten.

Die Deckungssumme betragt 3.000.000,- EUR oder 6.000.000,- EUR pauschal fiir Personen- und Sachschaden und zuséatzlich
100.000,- EUR fiir Vermégensschaden. Die Yachthaftpflicht- und Kaskoversicherung der Yacht ist in jedem Fall vorleistungspflich-
tig, so dass die Skipperhaftpflicht-Versicherung immer subsidiar leistet.

Es gelten mitversichert:

a) Schaden an gecharterter Yacht bei nachgewiesener, grober Fahrlassigkeit bis 550.000,- EUR
(Im Schadensfall gilt eine Selbstbeteiligung von 2.500,- EUR vereinbart.)

b) Haftpflichtanspriche der gesamten Crew untereinander bis 3.000.000,- EUR bzw. 6.000.000,- EUR

(Bei Sachschaden, sofern diese mehr als 150,- EUR je Schadenereignis betragen)
c) Bei Beschlagnahme im auslédndischen Hafen Sicherheitsleistungen bis 50.000,- EUR

d) Anspriche des Eigners Uber Ausfall von Chartereinnahme infolge verschuldeten YachtgroBschadens bis 20.000,- EUR
(Die Kosten fur die ersten drei Tage fur Charterausfall tragt der Versicherungsnehmer anteilig selbst.)

e) 1.000 EUR bei Abbruch des Térns durch einen Schaden, der die Riuckfahrt durch mangelnde Fahr- und Seetichtigkeit
der Yacht unmdoglich macht, fur Hotel- und Fahrtkosten zur Basis.

Versicherungsleistung: Priifung der Frage, ob und in welcher Héhe fir Sie eine Verpflichtung zum Schadenersatz besteht, wenn
ja - die Wiedergutmachung des Schadens in Geld, wenn nein - die Abwehr unberechtigter Schadenersatzanspriiche. Kommt es
dartiber hinaus zum Rechtsstreit, fuhrt der Haftpflichtversicherer den Prozess und tragt die Kosten.

9. Versicherungsbeginn 12:00 Uhr
Der Versicherungsvertrag wird zunéchst fur die Dauer von einem Jahr abgeschlossen. Er verlangert sich danach stillschweigend
von Jahr zu Jahr, sofern er nicht drei Monate vor Hauptfalligkeit schriftlich gekiindigt wird. Alternativ, sofern im Folgenden ange-
kreuzt, endet der Vertrag mit Ablauf der Mindestvertragslaufzeit.

10. ] Der Vertrag soll automatisch zum Ende der Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr nach Versicherungsbeginn enden.

Die jahrliche Versicherungspramie einschlieBlich gesetzlicher Versicherungssteuer betréagt fiir:

Nur Segelyachten Motor- und Segelyachten

3.000.000 EUR* 6.000.000 EUR* 3.000.000 EUR* 6.000.000 EUR*
bis 10m Lange [] 65,- EUR [l 77-EUR bis 10m Lange [l 72-EUR [l 88,-EUR
Uber 10m Lange [] 90,- EUR [] 110,- EUR Uber 10m Lange [] 115,- EUR [] 130,- EUR

*Deckungssumme pauschal fur Personen- und Sachschaden

Stand: 10.01.2016 Seite 1/4



=L

3

g

Kautions-Versicherung auf Basis der Allgemeinen Bedingungen zu den Skipper & Crew Versicherungen und den Bedingungen zur Kautions-Versicherung

Es gilt als versichert der teilweise oder vollige Einbehalt der Charterkaution durch den Eigner/Vercharterer infolge von Verlust oder
durch den Versicherungsnehmer oder seiner Crew schuldhaft herbeigefiihrten Beschadigungen der gecharterten Yacht.
Versicherungsleistung: Die Wiedergutmachung des Schadens in Geld bis zur Héhe der Versicherungssumme. Der Selbstbehalt
liegt bei 10% der Kautionssumme, min. jedoch 100,- EUR. Bei Einschluss des Regattarisikos liegt der Selbstbehalt bei 15% der
Kautionssumme, min. jedoch bei 300,- EUR.

Hinweis: Kautions-Versicherungen mit einer Versicherungssumme (Kautionssumme) tiber 15.000 EUR bedurfen der individuellen

11.

14.

19.

Anfrage.

O

[ ] Deckung fiir einen Chartertérn

Hiermit trete ich die Rechte auf Regulierung unwiderruflich an die o.g. Charterbasis ab. Im Schadenfall leistet die Versicherung die Entschadigung direkt an die Charterbasis, hierdurch kann die
zu hinterlegende Kaution bei der Basis reduziert werden. Das Einverstandnis der Charterbasis ist hierzu erforderlich. Diese Abtretung ersetzt nicht den Abschluss der Kautionsversicherung.

26.

27.

29.
30.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.

Vercharterer 28. Chartergebiet
Name, Vorname Geburtsdatum anteiliger Reisepreis
Skipper EUR
Crewmitglied 1 EUR
. Crewmitglied 2 EUR
Crewmitglied 3 EUR
Crewmitglied 4 EUR
Crewmitglied 5 EUR
Crewmitglied 6 EUR
Crewmitglied 7 EUR
Crewmitglied 8 EUR
Crewmitglied 9 EUR
Crewmitglied 10 EUR
Crewmitglied 11 EUR
41. Gesamtreisepreis: 0,00 gyRr
(auf 100,- EUR gerundet)

. 000 EuR x4%= 45 0,00 EyR

vom 13. Vercharterer
bis 15. Name der Yacht
(max. 4 Wochen; bei einem Térn o 0S
von mehr als 4 Wochen wahlen \Aau\"O“ssu“g\\)\’\ X 8% = 17. EUR
Sie bitte die Jahresdeckung) 30002 Pramie
16. EUR (Mindestpramie: 75,- EUR)
Versicherungssumme o
(=Kautionssumme) ﬁbers_,go‘?;‘f'ZZe X 7%= 18. _ EUR
" Pramie
(Mindestpramie: 75,- EUR)
[ ] Jahresdeckung (365 Tage)
. e 9 0/ —
Beginn Ka\,(\oﬂzsou_r:up\ X15%= 21 EUR
) 3= Pramie
SS‘_’ETE'F":f“'LGSS!‘:me: Geben 20. EUR (Mindestprémie: 100,- EUR)
ie bel der Versicherungssumme Vers'cherungssumme P
bitte die héchste Kautionssumme - . . Qtiopgs o —
an, mit der Sie innerhalb des Ver- (=Kautionssumme) ube’s-%ﬂzs x 13 /o - 22 . EUR
sicherungszeitraums rechnen) Pramie
(Mindestpramie: 100,- EUR)
[ ] Mitversicherung des Regattarisikos
Bei Mitversicherung des Regattarisikos erfolgt ein Zuschlag von 15% auf die oben errechnete Pramie.
23. EUR 4+ 15%= 24. EUR

Prémie
(inkl. Regattarisiko)

oben errechnete Pramie

(ohne Regattarisiko)

Reiserﬁcktrittskosten-Versicherung mit Skipperausfall auf Basis der Allgemeinen Bedingungen zu den Skipper & Crew Versicherungen

und den Bedingungen zur Reiseriicktrittskosten-Versicherung

Versichert sind fir alle unten benannten Personen als Gruppendeckung beim Ausfall des Skippers die Stornokosten bei Nichtantritt der
Charterreise und die nachweislich entstandenen, zusatzlichen Rickreisekosten bei Reiseabbruch durch Tod, schweren Unfall, unerwartete
schwere Erkrankung und weiterer Risiken, abzlglich der in den Bedingungen vereinbarten Selbstbeteiligung (mindestens 100 EUR). Die
Kosten der An- und Abreise gelten mitversichert, sofern diese bei der Bildung der Versicherungssumme nachweislich mit berticksichtigt
wurden. Die Versicherung beginnt mit Annahme des Antrages durch den Versicherer und endet mit dem Ende der Reise.
Voraussetzung: Die Reiserlcktrittskosten-Versicherung kann nur innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestatigung
abgeschlossen werden.

25. Datum der Buchungsbestatigung

Chartertérn / Dauer von bis

Pramie
(Mindestpramie: 35,- EUR)

Versicherungssumme
(=Gesamtreisepreis)
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9 | Reisepreisabsicherungen auf Basis der Allgemeinen Bedingungen zu den Skipper & Crew Versicherungen und den Bedingungen zur Reisepreisabsicherung

Diese Versicherung deckt den Forderungsausfall des rechtlich bestehenden Anspruches auf Riickzahlung des gezahlten Charter-
preises der in diesem Antrag angegebenen Charter des Versicherungsnehmers aufgrund der Nichterbringung der Leistung, der zur
Verfligungstellung der Yacht, des Vercharterers durch Insolvenz der Charteragentur und/oder Charterbasis.

Voraussetzungen: Diese Reisepreisabsicherung kann nur innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt der Buchungsbestatigung
abgeschlossen werden.

Versicherungsleistung: Die Wiedergutmachung des Schadens in Geld bis zur Héhe der Versicherungssumme. Zusatzlich tber-
nimmt der Versicherer Mehrkosten flur Flige und héhere Charterkosten bei Umbuchung bis max. 1.500,- EUR pro Térn.

44. Chartertérn/Dauer von bis 45. Bootstyp

46. Datum der Buchungsbestéatigung

47. Charterpreis EUR 48. Agentur

49. Vercharterer (Basis)

50. EUR X21%= 5, 0,00 £yr
Versicherungssumme Pramie
(=Charterpreis) (Mindestpramie: 50,- EUR)

Fur Chartertérns in einem Wert von mehr als 5.000,- EUR/Woche oder 15.000 EUR/Toérn fragen sie bitte direkt bei uns an.

Bl Skipper & Crew Versicherungspakete - Rundum sorglos fiir den nidchsten Torn auf Basis der Aligemeinen Bedingungen zu

den Skipper & Crew Versicherungen und den Bedingungen zur erweiterten Skipperhaftpflicht-, Kautions- und Reiseriicktrittskosten-Versicherung sowie in
Erweiterung fiir das Platinum Paket die Bedingungen zur Auslandsreise-Krankenversicherung und Unfallversicherung

Die Versicherungspakete sind in der Leistung auf den Versicherungsschutz fir einen zusammenhangenden Chartertérn von bis zu
6 Wochen fur den Skipper und maximal 9 Crew Mitglieder begrenzt. Die Gbrigen Leistungen sind den bereits benannten Leistungen
der Einzelversicherung gleich.

Voraussetzung: Die Skipper & Crew Pakete kdnnen nur innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestatigung abgeschlos-
sen werden.

Die Pakete umfassen folgende Leistungen:

Erweiterte Skipperhaftpflicht-Versicherung

Personen- und/oder Sachschéaden 3.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 €
Kautions-Versicherung (max. Kautionshshe) (1500 €) (3000 €) (5000 €)
Reiseriicktrittskosten-Versicherung (max. Gesamtentschadigung) (10,000 €) (15.000 €) (25.000 €)
Auslandsreise-Krankenversicherung
Unfallversicherung (invaliditit: 150.000 €; Tod: 75.000 €; Bergungskosten: 50.000 €)
Wabhlen Sie ihre Pramie
Detaillierte Informationen zum Leistungsumfang unse-
rer Versicherungspakete finden Sie in den Kundenin-
formationen und Bedingungen im Anhang oder unter
Www.eis-insurance.com.
Basic-Paket Top-Paket Platinum-Paket
. mit Selbstbeteiligung: 270,- € 355,- € 490,- € ]
Paket Wihlen & gung - -
53. ohne Selbstbeteiligung *: 320-€ [ 420-€ [ 580,-€ [
* Gilt nur fur die Selbstbeteiligung in der Reisertcktrittskosten-Versicherung.
Angaben zur Crew
Name, Vorname Geburtsdatum Wohnsitz (Land) Dauer an Bord (von - bis)

54. Skipper

55. Crewmitglied 1

56. Crewmitglied 2

57. Crewmitglied 3

58. Crewmitglied 4

59. Crewmitglied 5

60. Crewmitglied 6

6

=

. Crewmitglied 7

62. Crewmitglied 8

63. Crewmitglied 9
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Angaben zum T6rn

64. Vercharterer 65. Datum der Tornbuchung
66. Torndauer von bis 67. Chartergebiet
68. Name der Yacht 69. Torn mit bezahltem Skipper [ ]Ja [ ] Nein

=4 M SEPA-Lastschriftmandat

EIS European Insurance & Services GmbH, Scharfe Lanke 109-131, D-13595 Berlin

Glaubiger-ldentifikationsnummer: DE762Z2Z200000028962

Mandatsreferenz: Ihre Kundennummer bei uns (wird Ihnen mit der Rechnung mitgeteilt)

Ich erméachtige die EIS European Insurance & Services GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift zum jeweiligen
Félligkeitstermin einzuziehen. Liegen zwischen Antragseingang und Falligkeitstermin weniger als 6 Werktage, wird die Lastschrift
10 Tage nach Falligkeitstermin eingezogen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der EIS European Insurance & Ser-
vices GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulésen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

70. Kontoinhaber 71. IBAN
72. BIC 73. Kreditinstitut
Ort Datum Unterschrift (kontoinhaber)

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Ich willige ein, dass die EIS im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchflihrung (personen-
bezogene Daten, Beitrage, Versicherungsfalle, Risiko-/Vertragséanderungen) ergeben, an den Versicherer, Rlickversicherer und Schadenregu-
lierer weitergeben darf und diese, soweit dies der ordnungsgemaBen Durchfihrung meiner Versicherungsangelegenheiten dient, die Antrags-,
Vertrags- und Leistungsdaten in elektronischen Datensammlungen fiihrt. Ich willige weiterhin ein, dass die EIS meine Daten dartiber hinaus flir
die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleitungen, sowie fir eine spéatere Kontaktaufnahme, auch bei nicht Zustandekom-
men eines Vertrages, speichern und nutzen darf. Des Weiteren willige ich ein, dass samtlicher Schriftverkehr ausschlieBlich per unverschlis-
selter E-Mail erfolgt. Das dadurch bestehende Sicherheitsrisiko ist mir bekannt. Diese Einwilligungserklarung ist jederzeit widerrufbar.

Belehrung zur vorvertraglichen Anzeigepflicht

Der Versicherungsnehmer hat bei Vertragsabschluss alle ihm bekannten Umstande, die fir die Ubernahme der Gefahr erheblich sind, dem
Versicherer anzuzeigen. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdricklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.
Bei Verletzung der Anzeigepflicht kann der Versicherer innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an, zu dem er Kenntnis von dem nicht
oder unrichtig angezeigten Umstand erlangt hat, den Vertrag kiindigen und die Leistung verweigern. Der Versicherer bleibt zur Leistung
verpflichtet, soweit der nicht oder unrichtig angezeigte Umstand nicht urséchlich ftr den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang
der Leistungspflicht war. Eine Anderung der Umstande zur Gefahr hat der Versicherungsnehmer der EIS unverziiglich anzuzeigen.

B Schlusserklirung

‘

Die Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen zu den Skipper & Crew Versicherungen habe ich vor Antragsstellung erhalten
oder mir unter www.eis-insurance.com heruntergeladen und zur Kenntnis genommen. Diese enthalten unter anderem die Produktinfor-
mationen, Allgemeine Kundeninformationen sowie samtliche Bedingungen zu dem in diesem Antrag aufgeflihrten Versicherungen.

Ich mache mit meiner Unterschrift die Produktinformationen, Allgemeine Kundeninformationen sowie die Bedingungen zum Inhalt
dieses Antrags. Ich halte mich an meinen Antrag einen Monat gebunden. Mein Widerrufsrecht bleibt hiervon unbertihrt. Ich stimme
zu, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Ich bin damit einverstanden, dass ich die Police/n, Nach-
trage, Rechnungen und sonstigen Schriftverkehr ausschlieBlich per unverschliisselter E-Mail erhalte.

Ort Datum Unterschrift (antragstetier)

&4l Beratungsprotokoll
[]Ich mochte ausfiihrlich von lhnen in Versicherungsangelegenheiten beraten werden.
(Es wird Sie schnellstméglich einer unser Mitarbeiter kontaktieren und Sie umfassend und ausfiihrlich in allen Versicherungsfragen beraten).

] Ich entscheide mich fiir ein Produkt laut Antrag und verzichte ausdriicklich auf eine weitere Beratung sowie auf die Dokumentation
der Beratungsleistung nach § 61 Abs. 1 VVG zur beantragten Versicherung. Mir ist bewusst, dass ich damit mein Recht auf Scha-
densersatz wegen der Verletzung von Mitteilungs-, Beratungs- und Dokumentationspflichten nach § 60, 61, 63 VVG einschranke.

Ort Datum Unterschrift (antragsteller)

Widerrufsbelehrung

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Griinden in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die
Frist beginnt am Tag, nachdem lhnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Versicherungsbedingungen
und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Frist genlgt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf
ist zu richten an EIS European Insurance & Services GmbH, Scharfe Lanke 109-131, D-13595 Berlin. Im Falle eines wirksamen Widerrufs
endet lhr Versicherungsschutz und Ihnen wird der Teil lhrer Pramie, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallt, erstattet. Den Teil
lhrer Pramie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, kann einbehalten werden, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versi-
cherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz
erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zuriickzugewahren. Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen,
wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrticklichen Wunsch vollstéandig erftllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgetibt ha-
ben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Vertragen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.
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Sehr geehrter Kunde,

Sie beabsichtigen, Uber die EIS European Insurance & Services fir lhren nachsten Chartertérn eine Skipper
& Crew Versicherung abzuschlielen. Fiur diesen Beweis lhres Vertrauens danken wir Ihnen.

Die EIS bietet Innen die Moglichkeit des Abschlusses von Einzelversicherungen fiir die Versicherungspro-
dukte der Erweiterten Skipperhaftpflicht-Versicherung als Jahresdeckung; der Kautions-Versicherung wahl-
weise als Torn- oder Jahresdeckung sowie der Térn bezogenen Reiserlcktrittskosten-Versicherung und
Reisepreisabsicherung. Als Alternative kdnnen Sie bei uns aber auch rein Térn bezogene Paketlésungen
(Basic, Top und Platinum) abschlieRen. Die Ubersichert der Inhalte der Paketldsungen finden Sie als Anlage
zu den Produkt-informationen.

Diese Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen beziehen sich auf unser gesamt angebotenes
Portfolio an Skipper & Crew Versicherungen. Es gelten ausschlie3lich die Leistungen und Versicherungsbe-
dingungen als vereinbart, die Sie beantragt haben und die in der Police benannt sind.

Um die Pramie fir die Versicherung niedrig zu halten, haben wir die Verwaltungskosten durch den Einsatz
moderner Technik reduziert. Bitte haben Sie Versténdnis dafiir, dass die Ubersendung der Police, Rechnun-
gen, Nachtrage sowie der sonstige Schriftverkehr ausschliellich per unverschlisselter E-Mail erfolgt. Die
Erteilung einer Lastschrifteinzugsermachtigung fiir den Beitrag ist obligatorisch.

Unter einer dauerhaften und vertrauensvollen Partnerschaft verstehen wir, unseren Vertragspartner schon
vor seiner Vertragserklarung umfassend und zweifelsfrei zu informieren. Deshalb erhalten Sie in dieser Bro-
schire alle maRgebenden Versicherungsbedingungen, sowie die dazugehdrigen, wichtigen Kundeninforma-
tionen gemaf dem Versicherungsaufsichtsgesetz.

Die folgende Ubersicht soll lhnen helfen, einen schnellen Uberblick {iber die Versicherungsbedingungen und
die weiteren Informationen zu erhalten.

Bei Rickfragen stehen Ihnen mein Team und ich jederzeit zur Verfugung.

lhr

Boris Quiotek
Geschaftsfuhrer
EIS European Insurance & Services GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

Produktinformationen

Allgemeine Kundeninformationen

Widerrufsbelehrung

Einwilligungserklarung zum Bundesdatenschutz

Wer wir sind — wie wir arbeiten

Allgemeine Bedingungen zu den Skipper & Crew Versicherungen
Bedingungen zur erweiterten Skipperhaftpflicht-Versicherung
Bedingungen zur Reiserticktrittskosten-Versicherung
Bedingungen zur Kautions-Versicherung

Bedingungen zur Auslandsreise-Krankenversicherung
Bedingungen zur Unfallversicherung

Bedingungen zur Reisepreisabsicherung
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Produktinformationsblatt

Mit dem Produktinformationsblatt erhalten Sie einen kurzen Uber-
blick Uber die EIS Skipper & Crew Bedingungen. Bitte beachten
Sie: Diese Informationen sind nicht vollstiandig. Die vollstandi-
gen Informationen ergeben sich aus:

Nachtragen, Police

Klauseln zu den Bedingungen
Bedingungen
Produktinformationsblatt

Antrag

Angebot

Allgemeinen Kundeninformationen
Merkblatt zur Datenverarbeitung.

Die Informationen gelten in der Reihenfolge der Aufzéhlung, wobei
die jeweils zuerst Genannte Vorrang zu der Nachfolgenden hat.

Die EIS bietet Ihnen die Méglichkeit des Abschlusses von Einzel-
versicherungen fir die Versicherungsprodukte der Erweiterten
Skipperhaftpflicht-Versicherung als Jahresdeckung; der Kautions-
Versicherung wahlweise als Térn- oder Jahresdeckung sowie der
Toérn bezogenen Reiserlcktrittskosten-Versicherung und Reise-
preisabsicherung. Als Alternative kdnnen Sie bei uns aber auch
rein Torn bezogene Paketlésungen (Basic, Top und Platinum)
abschlieBen. Das Platinum Paket beinhaltet daruber hinaus noch
eine Auslandsreise-Krankenversicherung sowie eine Unfallversi-
cherung. Eine grafische Ubersicht tiber der Inhalte der Paketldsun-
gen finden Sie als Anlage zu diesen Produktinformationen.

Diese Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen bezie-
hen sich auf unser gesamt angebotenes Portfolio an Skipper &
Crew Versicherungen. Es gelten ausschlief3lich die Leistungen und
Versicherungsbedingungen als vereinbart, die Sie beantragt haben
und in der Police benannt sind.

Die Paketlésungen kénnen nur innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt
der Buchungsbestatigung abgeschlossen werden.

1. Versichertes Risiko,
Selbstbeteiligungen
Der Versicherungsschutz dieser Vertrage gilt subsidiar.
Der Versicherer leistet keine Entschadigung, soweit der
Versicherungsnehmer, die Versicherten oder ein Dritter
fur den eingetretenen Schaden eine Leistung aus einem
anderen Versicherungsvertrag oder von einem Dritten
beanspruchen kénnen, der zum Schadenersatz verpflich-
tet ist. Dies trifft insbesondere fiir die fur die Charteryacht
bestehende Haftpflicht- und Kasko-Versicherung, einer
anderswertigen bestehenden Reisricktrittskosten- und
Kranken-Versicherung zu.

Versicherungssummen und

1.1. Erweitere Skipperhaftpflicht-Versicherung

Mit dem Begriff Haftpflicht bezeichnet man die Verpflich-
tung zum Schadensersatz. Diese Verpflichtung ergibt sich
aus einzelnen, gesetzlichen Bestimmungen, in denen ge-
regelt ist, dass jemand, der einem anderen einen Schaden
zufligt, diesen entsprechend zu ersetzen hat (z. B. Anspri-
che, die entstehen, wenn Sie beim Einlaufen in den Hafen
schuldhaft ein anderes Schiff rammen oder dabei sogar
Crewmitglieder schwer verletzen).

In der Regel ist jede Yacht haftpflichtversichert. Doch sind
Versicherungsschutz und Summen im Schadenfall oft nicht
ausreichend. Unsere erweiterte Skipperhaftpflicht deckt in
diesem Fall nachfolgend haftend zu einer anderen beste-
henden Versicherung oder eines Dritten, die zum Scha-
denersatz verpflichtet sind.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem privaten,
nicht gewerblichen Fihren von gecharterten/fremden Se-
gel- und Motoryachten.

Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist es, Sie vor Scha-

densersatzanspriichen, die gegen Sie erhoben werden, zu

schitzen. Das heilt, die Haftpflichtversicherung erledigt fiir

Sie, was in einem solchen Fall zu tun ist: die Prifung der

Frage, ob und in welcher Hohe flr Sie eine Verpflichtung

zum Schadensersatz besteht;

— wenn ja, die Wiedergutmachung des Schadens in Geld
bis zu der in der Police genannten Deckungssumme;

— wenn nein, die Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
anspriche.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.
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Kommt es dann zu Rechtsstreitigkeiten, fuhrt die Haft-
pflichtversicherung fir Sie den Prozess und tragt die Kos-
ten. Fur jeden Versicherungsfall gilt ein Selbstbehalt ge-
maR der Bedingungen zur Skipperhaftpflicht vereinbart.

Die Erweitere Skipperhaftpflicht deckt zusatzlich:

. 100.000 EUR fur Vermdgensschaden;

. 550.000 EUR fur Schaden an der gecharterten
Yacht bei nachgewiesener grober Fahrlassigkeit —
Selbstbeteiligung 2.500 EUR;

. 50.000 EUR fur Sicherheitsleistungen bei Be-
schlagnahme im auslandischen Hafen;
. 20.000 EUR fir berechtigte Anspriiche des Ver-

charterers fur Charterausfall als Folge eines ver-
schuldeten Kaskoschadens (Vermégensschaden) —
Selbstbeteiligung: Kosten fiir die ersten drei Tage
des Charterausfalles;

. 1.000 EUR bei Abbruch des Toérns durch einen
Schaden, der die Ruckfahrt durch mangelnde Fahr-
und Seetiichtigkeit der Yacht unméglich macht, fiir
Hotel- und Fahrtkosten zur Basis.

Charter Kautions-Versicherung

Versichert ist der teilweise oder vollige Einbehalt der im An-
trag/Police benannten Versicherungssumme fur ein wah-
rend der Charterreise eingetretenen Schaden infolge von
Verlust oder durch den Versicherungsnehmer oder seiner
Crew schuldhaft herbeigefiihrten Beschadigung der ge-
charterten Yacht. Bei Verlust oder Beschadigung von Ma-
schine oder Motor, Getriebe, Batterie, Lichtmaschine und
Anlasser leistet der Versicherer nur Ersatz, wenn sie durch:
Schiffsunfall (das ist ein pl6tzlich von auflen kommendes
Ereignis, das mit mechanischer Gewalt unmittelbar schadi-
gend auf die versicherten Sachen einwirkt), sinken, Brande,
Blitzschlag, Explosion, Erdbeben, Seebeben, vulkanische
Ausbriche oder sonstige Naturkatastrophen, Diebstahl
oder Raub verursacht worden sind.

Der Selbstbehalt pro Schadenfall betragt 10% der Kauti-
onssumme, mind. jedoch 100 EUR und bei Einschluss des
Regattarisikos 15% der Kautionssumme, mind. jedoch 300
EUR.

Charter Reiseriicktrittskosten-Versicherung

Versichert sind die vertraglich geschuldeten Storno-Kosten der
Charter/Reise bei Nichtantritt dieser fir die im An-
trag/Police genannten Person, bis hin zu der gesamten
Crew (Gruppendeckung) im Falle des Ausfall des im Antrag
benannten Skippers, sowie zusétzlich entstandenen, nach-
gewiesenen Ruckreisekosten bei Abbruch der Reise,

wenn Sie aus den in den Bedingungen zur Reisericktritts-
kosten-Versicherung § 1 festgelegten wichtigen Griinden |h-
re Reise nicht antreten kdnnen bzw. Ihre Reise vorzeitig
beenden missen.

Solange sich aus der Police nicht ergibt, dass die Option ,ohne
Selbstbeteiligung” gewahlt worden ist, gilt folgendes: Von je-
dem Schadenfall tragt der Versicherte einen Selbstbehalt von
100 EUR je Person. Wird der Versicherungsfall durch Krank-
heit oder Tod eines Angehdrigen ausgeldst, so tragt der Versi-
cherte 20 % des erstattungsfahigen Schadens selbst, mindes-
tens jedoch 100 EUR je Person.

Die Versicherung kann nur innerhalb von 21 Tagen nach
Erhalt der Buchungsbestatigung abgeschlossen werden,
sofern nicht das Einverstandnis zur Fristverlangerung beim
Versicherer eingeholt wird.

Auslandsreise-Krankenversicherung

Versichert sind die nach § 1 und 2 der Bedingungen zur
Auslandsreise-Krankenversicherung im Ausland entstehen-
den Kosten fiir Heilbehandlungen (inkl. stationarer Heilbe-
handlungen), Arzneimittel, Verband-, Heil- und Hilfsmittel
sowie die krankheitsbedingten Transport und Ricktrans-
portkosten an den Wohnort, fir eine dort akut aufgetretene
Krankheit oder akuter Unfallfolgen fiir alle im Antrag/Police
genannten Personen.

Unfallversicherung

Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei Unfallen flur
alle im Antrag/Police genannten Person, die wahrend der
Reise zustofRen. Die versicherten Leistungsarten und Ver-
sicherungssummen ergeben sich aus § 3 der Bedingungen
zur Unfallversicherung.
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Reisepreisabsicherung

Die Reisepreisabsicherung deckt den Forderungsausfall
des rechtlich bestehenden Anspruches auf Riickzahlung
des gezahlten Charterpreises aufgrund Insolvenz der
vermittelnden Agentur oder Charterbasis bis max. 5.000
EUR pro Woche, max. 15.000 EUR pro Térn; Kumulgren-
ze 150.000 EUR.

Zusétzlich versichert sind Mehrkosten fur Flige etc., ho-
here Charterkosten bis 1.500 EUR pro Térn; Kumulgrenze
150.000 EUR.

Die Versicherung kann nur innerhalb von 14 Tagen nach
Erhalt der Buchungsbestatigung abgeschlossen werden.

Die detaillierten Angaben entnehmen Sie bitte den §§ 1,
3, 4 und 6 der Bedingungen zur Reisepreisabsicherung.

Pramie, Falligkeit und Zahlungszeitraum

Die Pramie richtet sich nach dem beantragten und verein-
barten Versicherungsumfang. Die Pramien und die Zah-
lungsweise entnehmen Sie bitte dem Antrag. Bitte achten
Sie darauf, dass Sie erst mit Zahlung der Pramie Versiche-
rungsschutz haben. Sofern Sie uns eine Vollmacht zum
Lastschrifteinzug erteilt haben, gilt ihre Zahlung als recht-
zeitig, wenn die Pramie von uns zur Falligkeit eingezogen
werden kann und Sie der berechtigten Einziehung nicht wi-
dersprechen. Die detaillierten Bestimmungen finden Sie in
den § 4 und 5 der Allgemeinen Bedingungen zu den Skipper
& Crew Versicherungen.

Leistungsausschliisse
Eine Versicherung, die fur alles aufkommt, kann es
nicht geben. Jede Versicherung enthalt Ausschlisse.

Erweiterte Skipperhaftpflicht-Versicherung

Nicht versichert sind z.B. Haftpflichtanspriiche, die Uber
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;
Schaden, die man selbst erleidet oder Schaden, die man
vorsatzlich herbeifihrt. Diese Aufzahlung ist nicht ab-
schlieRBend. Die vollstandigen Ausschlisse entnehmen Sie
bitte dem § 2 der Bedingungen zur erweiterten Skipperhaft-
pflicht-Versicherung.

Charter Kautions-Versicherung

Nicht versichert sind z.B. diejenigen Gefahren, gegen wel-
che die Sachen vom Vercharterer versichert sind und kei-
ne Selbstbeteiligung im Vertrag vereinbart wurde; vorsatz-
lich herbeigefiihrte Schaden. Diese Aufzahlung ist nicht ab-
schlielfend. Die vollstdndigen Ausschliisse entnehmen Sie
bitte dem § 3 der Bedingungen zur erweiterten Skipperhaft-
pflicht-Versicherung.

Charter Reiseriicktrittskosten-Versicherung

Nicht versichert sind z.B. Aufwendungen infolge von
Kriegsereignissen jeder Art bzw. innere Unruhen und
Kernenergie. Diese Aufzahlung ist nicht abschlieRend. Die
vollstandigen Ausschliisse entnehmen Sie bitte dem § 2 der
Bedingungen zur Reiserulcktrittskosten-Versicherung.

Auslandsreise-Krankenversicherung

Nichtversichert sind z.B. Leistungen fiur bereits bei Rei-
sebeginn bestehende Krankheiten oder auf Vorsatz oder
Sucht beruhende Krankheiten. Diese Aufzahlung ist nicht
abschlieRend. Die vollstandigen Ausschliisse entnehmen
Sie bitte dem § 2 der Bedingungen zur Auslandsreise-
Krankenversicherung.

Unfallversicherung

Nichtversichert sind z.B. Leistungen fir Unfélle durch
Geistes- oder Bewusstseinsstérungen oder Trunkenheit.
Diese Aufzahlung ist nicht abschlieBend. Die vollstandi-
gen Ausschliisse entnehmen Sie bitte dem § 2 der Be-
dingungen zur Unfallversicherung.

Reisepreisabsicherung

Nichtversichert sind z.B. Minderungen des Charterpreises
aufgrund von Unzufriedenheit oder Ausfall der Charter,
den der Versicherungsnehmer oder seine Crew selbst zu
verantworten hat. Diese Aufzahlung ist nicht abschlieRend.
Die vollstandigen Ausschlisse entnehmen Sie bitte dem §
5 der Bedingungen zur Reisepreisabsicherung.

Obliegenheiten

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
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5.2,
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Bei Abschluss des Versicherungsvertrages, wahrend der
Vertragslaufzeit und bei Eintritt des Versicherungsfalles
sind bestimmte Obliegenheiten zu erfillen. Die detaillierten
allgemeinen Bestimmungen finden Sie im § 6 der Allgemei-
nen Bedingungen zu den Skipper & Crew Versicherungen.

Obliegenheiten bei Vertragsschluss

Bei Abschluss des Versicherungsvertrages erfragen wir
schriftlich oder in Textform Gefahrenumstande, die fir uns
erheblich sind. Unsere Fragen sind wahrheitsgemaf und
vollstandig zu beantworten. Fahrlassige, grob fahrlassige
oder vorsatzliche Pflichtverletzungen kénnen uns berechti-
gen, den Vertrag zu kiindigen, die Leistungen zu kirzen
bzw. ganz zu versagen oder die Vertragsbestimmungen
bzw. die Prdmie anzupassen. Prifen Sie genau, welchen
Risiken Sie ausgesetzt sind. Lassen Sie sich dabei von uns
beraten.

Obliegenheiten wahrend der Vertragslaufzeit

Melden Sie uns neue Risiken und Anderungen, die nach
Vertragsabschluss entstanden sind, z.B. eine Erhéhung der
Versicherungssumme, die Anderung der versicherten Per-
sonen und die Verschiebung des Charterzeitraumes.

Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls
Bei Eintritt des Versicherungsfalls sind insbesondere Sie
verpflichtet, uns den Eintritt des Versicherungsfalls, nach-
dem Sie bzw. der Dritte vom Versicherungsfall Kenntnis er-
langt haben, unverzuglich anzuzeigen, uns alle zur Prufung
des Schaden-/Leistungsfalles notwendigen Auskiinfte zu
erteilen und Unterlagen zu Uberlassen.

Die detaillierten Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls entnehmen Sie bitte dem § 8 der Bedingungen
zur Kautions-Versicherung, § 7 der Bedingungen zur Aus-
landsreise-Krankenversicherung und § 5 der Bedingungen
zur Unfallversicherung.

Ubrigens: Unsere Schadenformulare finden Sie auf
der Homepage

lhre Schadenmeldung kdnnen Sie vorab unter der EIS

Hotline +49 30 2140820, unter der wir fiir Sie sieben

Tage die Woche und 24 Stunden im Notfall erreichbar

sind und schnell und unkompliziert per E-Mail an
melden.

Rechtsfolgen der Nichtbeachtung von Obliegenhei-
ten vor und nach Eintritt des Versicherungsfalls
Beachten Sie die Obliegenheiten mit Sorgfalt, da diese fir
die Durchfiihrung des Versicherungsvertrages von grof3er
Bedeutung sind. Ihre Nichtbeachtung kann deshalb auch
zu schwerwiegenden Konsequenzen fir Sie fihren. Je
nach Pflichtverletzung und Verschuldensgrad kénnen Sie
lhren Versicherungsschutz teilweise oder sogar vollstéandig
verlieren oder die Versicherer kdnnen berechtigt sein, sich
vom Versicherungsvertrag zu I6sen.

Beginn und Ende des Versicherungsvertrages

Beginn des Versicherungsvertrages

Bei den Paketldsungen beginnt der Versicherungsschutz fir
die Reiserucktrittskosten-Versicherung mit dem in der Police
genannten Datum, in der Auslandsreise-
Krankenversicherung mit Grenziiberschreitung in das Aus-
land, friihestens jedoch 24 Std. vor Beginn des gebuchten
Chartertérns. Fir alle anderen Versicherungen aus einem
Paket mit Beginn des gebuchten Chartertdrns. Den Beginn
des Versicherungsschutzes bei den Einzelversicherungen
entnehmen Sie bitte der Police. Der Versicherungsschutz
beginnt jedoch nicht vor vollstandiger Zahlung des Beitra-
ges.

Ende des Versicherungsvertrages

Bei den Paketlésungen endet der Versicherungsschutz
der Auslandsreise-Krankenversicherung mit Beendigung
des Auslandsaufenthaltes, spatestens jedoch 24 Std.
nach der Beendigung des gebuchten Chartertérns. Fir al-
le anderen Versicherungen aus einem Paket mit Ende
des gebuchten Chartertérns. Das Ende des Versiche-
rungsschutzes bei den Einzelversicherungen entnehmen
Sie bitte der Police. Des Weiteren endet der Vertrag in an-
deren vertraglich oder gesetzlich genannten Fallen.



http://www.eis-insurance.com/
mailto:claims@eis-insurance.com

Tabellarische Ubersicht des Versicherungsumfangs zu den Skipper & Crew Paketen

Diese Versicherungspakete sind in lhrer Leistung auf den Versicherungsschutz fiir einen zusammenhangenden Chartertérn
von bis zu 6 Wochen fiir den Skipper und maximal 9 Crewmitglieder begrenzt. Die Pakete umfassen je nach dem Inhalt des
von lhnen gewahlten Versicherungspakets folgende Versicherungsleistungen:

Auf Antrag kann die Selbstbeteiligung in der Reiseriicktrittskosten-Versicherung gegen Mehrbeitrag entfallen: Wegfall min-
destens 100 Euro pro Person und Schadenfall, bei Krankheit und Tod 20 Prozent des erstattungsfahigen Schadens.
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Allgemeine Kundeninformation

Information zur EIS

EIS European Insurance & Services GmbH
Scharfe Lanke 109-131 in D-13595 Berlin
Tel.: +49 (0)30 214082 0

Fax: +49 (0)30 214082 89

E-Mail: germany@eis-insurance.com

Web: www.eis-insurance.com

Geschéftsfuhrer:
Gerichtsstand:
Handelsregister: Berlin-Charlottenburg HRB 72784
USt-1d.: DE 204117005
Versicherungsbeitrage sind umsatzsteuerfrei i.S. des § 4 Nr. 11
UStG. Mitglied der Industrie- und Handelskammer Berlin

Die EIS ist unter der Registernummer D-9FYT-HRYNS8-73 als
Versicherungsvertreter (Assekuradeur) gem. § 34d Absatz 1 der
Gewerbeordnung mit Erlaubnis fir alle EU Staaten registriert.
Versicherungsvermittlereintragungen koénnen bei der folgenden
Stelle gepruft werden: Deutscher Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin Tel.: 0180 600 5850
(Festnetzpreis 0,20 EUR/Anruf, Mobilfunkpreise max. 0,60
EUR/Anruf), www.vermittlerregister.info.

Dipl.-Kfm. Boris Quiotek
Berlin

Verbraucherinformation

Gilltigkeit und Annahme des Antrages

Der Antrag wird von der EIS geprift, die sich die Annahme des
Antrages ausdrucklich vorbehalt. Die Annahme des Antrages wird
von der EIS nach positiver Priifung durch Ubersendung des Versi-
cherungsscheins und der Rechnung per E-Mail bestatigt. Der
Antragssteller halt sich an seinen Antrag 14 Tage gebunden,
sofern er den Antrag nicht schriftlich widerruft.

Vertragsgrundlage

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach den
Nachtragen, dem Versicherungsschein, den jeweiligen Klauseln,
den jeweiligen Versicherungsbedingungen und den Produkt- und
Verbraucherinformationen, jeweils in der zuerst genannten Rei-
henfolge. Der Versicherungsnehmer erklart sich bereit, dass jegli-
che schriftiche Kommunikation der EIS ausschlie3lich per unver-
schlisselter E-Mail erfolgt.

Widerrufsbelehrung

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 2 Wochen
ohne Angabe von Griinden in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem lhnen
der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schlieBlich der Versicherungsbedingungen und diese Beleh-
rung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Frist
geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wider-
ruf ist zu richten an EIS European Insurance & Services
GmbH, Scharfe Lanke 109-131, D-13595 Berlin.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet lhr Versicherungs-
schutz und lhnen wird der Teil lhrer Pramie, der auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfillt, erstattet. Den Teil lhrer
Pramie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs ent-
fallt, kann einbehalten werden, wenn Sie zugestimmt haben,
dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist
beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder
beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Wider-
rufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zuriick
zu gewahren.

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von
beiden Seiten auf lhren ausdriicklichen Wunsch vollstindig
erfullt wurde, bevor Sie lhr Widerrufsrecht ausgeiibt haben.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Vertrdgen mit einer
Laufzeit von weniger als einem Monat.

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdaten-

schutzgesetz

Ich willige ein, dass die EIS im erforderlichen Umfang Daten,
die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurch-
fiihrung (personenbezogene Daten, Beitrdage, Versicherungs-
falle, Risiko-/Vertragsdnderungen) ergeben, an den Versiche-
rer, Riickversicherer und Schadenregulierer weitergeben darf
und diese, soweit dies der ordnungsgeméaBen Durchfiihrung
meiner Versicherungsangelegenheiten dient, die Antrags-,
Vertrags- und Leistungsdaten in elektronischen Datensamm-
lungen fiihrt. Ich willige weiterhin ein, dass die EIS meine
Daten dariiber hinaus fiir die Beratung und Betreuung auch in
sonstigen Finanzdienstleistungen, sowie fiir eine spétere

Kontaktaufnahme, auch bei nicht Zustandekommen eines
Vertrages, speichern und nutzen darf. Des Weiteren willige
ich ein, dass samtlicher Schriftverkehr ausschlieBlich per
unverschliisselter E-Mail erfolgt. Das dadurch bestehende
Sicherheitsrisiko ist mir bekannt. Diese Einwilligungserkla-
rung ist jederzeit widerrufbar.

Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch oder englisch. Jegliche Kommu-
nikation erfolgt ausschlieRlich in einer dieser beiden Sprachen.

Anwendbares Recht
Auf die Versicherungsvertrage findet das Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland Anwendung.

Beschwerde- und Aufsichtsstellen

Fur die auBergerichtliche Hilfe zur Klarung von unterschiedlichen
Auffassungen, die Versicherungen betreffen, stehen lhnen folgen-
de Stellen zur Verfigung:

Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann fur private Kranken- und Pflegeversicherung, Kro-
nenstrafle 13, 10117 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de

Als Aufsichtsstelle:
Bundesanstalt  fir Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strale 108, 53117 Bonn www.bafin.de

(BAFin),

Wer sind wir? Wie arbeiten wir?

Lieber Kunde,

vom Gesetzgeber sind wir gehalten, lhnen eine Reihe von Infor-
mationen Uber unser Unternehmen und unsere Tatigkeit zu geben.
Bitte lesen Sie daher folgende Erlauterungen und sprechen uns
bei Fragen gerne an.

Status als Versicherungsvermittler

Die EIS vertritt Versicherer als "gebundener Versicherungsvertre-
ter” (Mehrfachagent) im Sinne des Paragraphen 34d Abs. 1 der
deutschen Gewerbeordnung. Die Tatigkeit der EIS entspricht der
eines mit weitreichenden Vollmachten der Versicherer ausgestat-
teten "Underwriting Agent oder Assekuradeurs”. Der Versiche-
rungsnehmer kann deshalb sicher sein, dass gegenuber EIS
abgegebene Erklarungen dem Versicherer als zugegangen gelten
und Pramienzahlungen an die EIS gegenuber dem Versicherer
wirksam sind. EIS bietet alle Leistungen — vom Abschluss bis hin
zur Leistung im Schadenfall — aus der kompetenten Hand eines
Entscheiders.

Informations- und Marktgrundlagen

Die EIS ist ein Spezialist fiir Yachtversicherungen. Die EIS konzi-
piert die angebotenen Yachtversicherungen nicht nur selbst, son-
dern setzt die entwickelten Deckungskonzepte auch mit Versiche-
rern in Versicherungsprodukte um.

Als Trendsetter entwickeln die Spezialisten von der EIS standig
Versicherungsbedingungen fiir neue Tarife und passen das Bedin-
gungswerk dem sich andernden Bedarf der Yachteigner und den am
Markt zu erzielenden Konditionen an. Der Versicherungsschutz ist
daher auf die Bedurfnisse der Kunden zugeschnitten.

Es wird hierbei darauf aufmerksam gemacht, dass die EIS Ihnen aus-
schlief3lich die eigenen mit den beteiligten Versicherern erarbeiteten
Versicherungsprodukte anbietet und eine weitergehende Auswahl
von anderen Versicherern oder Produkten nicht leisten kann.

Die zugrunde gelegten Versicherer finden Sie zu jedem Versiche-
rungsprodukt in lhrer Police. Wir arbeiten mit folgenden Versiche-
rern zusammen:

Allianz esa - Allianz Versicherung AG,
Friedrichsplatz 2, D-74177 Bad Friedrichshall;

East-West Assekuranz AG,
MauerstralBe 83/84, 10117 Berlin;

Gothaer Allgemeine Versicherung AG,
Gothaer Allee 1, D-50969 Koln;

Lloyd‘s Versicherer London, H W Woods Ltd.,
38 St Mary Axe, UK-EC3A8BH London;

Helvetia Schweizerische Versicherungs AG,
Berliner Str. 56-58, D-60321 Frankfurt;

UNIQA Osterreich Versicherungen AG
Untere Donaustrasse 21, A-1029 Wien;

TRIGLAV OSIGURANJE D.D. Croatia,
Antuna Heinza 4, HR-1000 Zagreb.
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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ZU DEN
SKIPPER & CREW VERSICHERUNGEN
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Grundlagen

Diese Allgemeinen Bedingungen zu den Skipper & Crew
Versicherungen gelten fir alle Uber die EIS angebotenen
Versicherungen fur Skipper & Crew (Erweiterte Skipperhaft-
pflicht-, Kautions- und Reisertcktrittskosten-Versicherung,
Reisepreisabsicherung, Auslandsreise-Kranken- und Unfall-
versicherung, sofern in den Bedingungen oder in der Police
zu diesen, nichts gegenteiliges genannt ist.

Der Versicherungsnehmer kann sich bei den angebotenen
Skipper & Crew Versicherungen fir den Abschluss von Ein-
zelleistungen oder so genannten Paketen entscheiden. Die
Pakete fassen verschiedene Einzelleistungen zu einem giins-
tigeren Beitrag zusammen. Bei einem Abschluss eines Pa-
ketes besteht keine Wahimdglichkeit innerhalb des Paketes,
es kann nur im Gesamten abgeschlossen werden. Es gelten
ausschliefllich die Leistungen als vereinbart, die der Versiche-
rungsnehmer im Antrag als Einzelleistung oder mit einem Pa-
ket beantragt hat und diese in der Police benannt sind.

Der  Versicherungsschutz der Reiserucktrittskosten-
Versicherung sowie die Pakete kénnen nur innerhalb von 21
Tagen und die Reisepreisabsicherung nur innerhalb von 14
Tagen nach Abschluss des Chartervertrages (Datum der Bu-
chungsbestatigung) beantragt werden. Alle anderen Versiche-
rungen konnen kurzfristig bis 12:00 des Tages des Charter-
beginns abgeschlossen werden.

Es gilt ausschlief3lich die private Nutzung der Yacht zu sportli-
chen oder Vergnligungszwecken versichert. Sofern der Versi-
cherungsnehmer die Yacht mit einem bezahlten Skipper
und/oder Crew chartert, sind der bezahlte Skipper und/oder
die Crew von dem Versicherungsschutz ausgenommen.

Nicht versicherbar sind kanadische Staatsburger oder Staats-
burger der USA, sowie Personen, die ihren standigen Wohn-
sitz in Kanada oder den USA haben.

Bei den Paketlésungen gilt die Deckung fir den Skipper und
maximal neun Crew-Mitglieder fir einen zusammenhangen-
den Toérn von langstens 6 Wochen. Die maximalen Laufzeiten
der Einzeldeckungen entnehmen Sie bitte dem Antrag und
der Police.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Bei den Paketlésungen beginnt der Versicherungsschutz fir
die Reiserucktrittskosten-Versicherung mit dem in der Police
genannten Datum, in der Auslandsreise-Krankenversicherung
mit Grenziberschreitung in das Ausland, frihestens jedoch
24 Std. vor Beginn des gebuchten Chartertérns. Fur alle an-
deren Versicherungen aus einem Paket mit Beginn des ge-
buchten Chartertérns. Den Beginn des Versicherungsschut-
zes bei den Einzelversicherungen entnehmen Sie bitte der
Police. Der Versicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor voll-
standiger Zahlung des Beitrages.

Bei den Paketldsungen endet der Versicherungsschutz der
Auslandsreise-Krankenversicherung mit Beendigung des Aus-
landsaufenthaltes, spatestens jedoch 24 Std. nach der Been-
digung des gebuchten Chartertdrns. Fur alle anderen Versi-
cherungen aus einem Paket mit Ende des gebuchten Charter-
torns. Das Ende des Versicherungsschutzes bei den Einzel-
versicherungen entnehmen Sie bitte der Police. Des Weiteren
endet der Vertrag in anderen vertraglich oder gesetzlich ge-
nannten Fallen.

Versicherungssummen

Die Versicherungssummen und Selbstbeteiligungen ergeben
sich aus der Police, sofern diese nicht bereits in den Bedin-
gungen zu den einzelnen Versicherungsleistungen genannt
sind.

Schaden aus derselben Ursache gelten als ein Schadener-
eignis. Die Gesamtleistung fiir alle Schadenereignisse wah-
rend der Laufzeit der Versicherungen ist begrenzt auf die be-
nannte Versicherungssumme.

Bei Schadenereignissen in den USA, Kanada und den Verei-
nigten Arabischen Emiraten werden die Aufwendungen des
Versicherers fiir Kosten als Leistungen auf die Versiche-
rungssummen angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachver-
standigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur
Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskos-
ten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst ent-
stehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung des Beitrages

4.1.

4.2.

§5

5.1.

5.2.

53.

54.

5.5.

5.6.

6.2.
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Der einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Abschluss der
Police fallig. Sofern der Beitrag nicht per Lastschrift, PayPal
oder Kreditkarte eingezogen wurde, ist der Beitrag sofort, spa-
testens innerhalb von 14 Tagen, nach Zugang der Police und
Rechnung zu zahlen. Zahlt der Versicherungsnehmer den
Beitrag nicht sofort, sondern zu einem spateren Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Fir Versiche-
rungsfalle, die eintreten, wenn die erste oder einmalige Pra-
mie nicht gezahlt ist, ist der Versicherer nur dann nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
falligen Hinweis in der Police auf diese Rechtsfolge der
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Zahlt der Versicherungsnehmer den einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurlcktreten,
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann
nicht zurlicktreten, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Zahlung und Folgen verspateter Zahlung des Folgebei-
trages bei automatischer Verlangerung

Fir die Folgebeitrage nach automatischer Verlangerung
gelten die in der Police genannten Falligkeiten entsprechend
fur das Folgejahr. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu
dem in der Police oder in der Beitragsrechnung angegebenen
Zeitpunkt erfolgt.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn,
dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der
Versicherer kann dem Versicherungsnehmer auf dessen Kos-
ten mahnen und in Textform eine Nachfrist zur Zahlung set-
zen, die mindestens zwei Wochen betragen muss.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der
Zahlungsaufforderung nach § 5.2. darauf hingewiesen wurde.
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, wenn er den
Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung darauf
hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekindigt und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten
Betrag, besteht der Vertrag fort. Fir Versicherungsfélle, die
zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind
die noch ausstehenden Raten sofort fallig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung von zwei Raten im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer fir die Zukunft jahrliche Bei-
tragszahlung verlangen.

Obliegenheiten

Obliegenheiten vor Eintritt eines Versicherungsfalles
Der Versicherungsnehmer hat bei Vertragsabschluss al-
le ihm bekannten Umsténde, die fiir die Ubernahme der Ge-
fahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Ein
Umstand, nach welchem der Versicherer ausdricklich
und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei
Verletzung der Anzeigepflicht kann der Versicherer inner-
halb eines Monats von dem Zeitpunkt an, in dem er Kennt-
nis von dem nicht oder unrichtig angezeigten Umstand er-
langt hat, den Vertrag kiindigen und die Leistung verwei-
gern. Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, soweit
der nicht oder unrichtig angezeigte Umstand nicht ursachlich
fir den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang
der Leistungspflicht war. Eine Anderung der Umsténde zur
Gefahr hat der Versicherungsnehmer der EIS unverziglich
anzuzeigen.

Obliegenheiten beim Eintritt eines Versicherungsfalles.
Der Versicherungsnehmer und die Versicherten sind ver-
pflichtet, den Schaden unverziglich, spatestens jedoch inner-
halb von zwei Werktagen, nach Kenntnisnahme des Scha-
dens bei der

EIS European Insurance & Services GmbH
Scharfe Lanke 109-131

D-13595 Berlin

Tel. +49 30 214082 20 (24 Std./ 7 Tage Hotline)
Email claim@eis-insurance.com

zu melden und fir die Abwendung und Minderung eines
Schadens zu sorgen und, wenn die Umstande es gestatten,


mailto:claim@eis-insurance.com
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die Weisungen der EIS einzuholen und zu befolgen.

Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen der EIS/ dem
Versicherer jede Auskunft zu erteilen und alle Belege zur Ver-
figung zu stellen, die fiir die Feststellung des Versicherungs-
falles und des Umfanges der Leistungspflicht des Versiche-
rers erforderlich sind. Der Versicherungsnehmer hat Scha-
den durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl, Diebstahl
und Raub unverzuglich der nachsten Polizei bzw. der zu-
stéandigen Hafenverwaltung unter Angabe der beschadig-
ten bzw. gestohlenen Sachen anzuzeigen.

Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person
einen Ersatzanspruch gegen Dritte, so besteht, unbeschadet
des gesetzlichen Forderungsiberganges gemaR § 86 VVG,
die Verpflichtung, diese Anspruche bis zur Héhe, in der aus
dem Versicherungsvertrag Kostenersatz geleistet wird, an
den Versicherer schriftlich abzutreten. Der Versicherungs-
nehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) Er-
satzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs die-
nendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und
Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer, soweit erforderlich, mitzuwirken. Gibt
der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person sei-
nen/ihren Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung
des Anspruches dienendes Recht auf, wird der Versicherer
von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch
oder dem Recht héatte Ersatz erlangen kénnen.
Auswirkungen bei Nichteinhaltung der Obliegenheiten.
Wird eine der vorgenannten oder in den einzelnen Versiche-
rungsarten genannten Obliegenheiten vorsatzlich verletzt, ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei und
kann den Vertrag innerhalb von einem Monat nach Kenntnis
fristlos kiindigen. Bei grob fahrlassigen Verletzung der Oblie-
genheit durch den Versicherungsnehmer ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
haltnis zu kirzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass
er die Obliegenheit nicht grob fahrlassig verletzt hat, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz
bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fiir den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fir
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursachlich war. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. Die
Kenntnis und das Verschulden der versicherten Personen
stehen der Kenntnis und dem Verschulden des Versiche-
rungsnehmers gleich.

Rechtsverhéltnisse am Vertrag beteiligter Personen

Ist die Versicherung gegen Risiken abgeschlossen, die einem
anderen zustolRen (Fremdversicherung), so steht die Aus-
Ubung der Rechte aus dem Vertrag nicht dem Versicherungs-
nehmer, sondern dem Versicherten zu. Er ist neben dem Ver-
sicherungsnehmer fir die Erflllung der Obliegenheiten ver-
antwortlich.

Alle fur den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen
sind auf dessen Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchstel-
ler entsprechend anzuwenden.

Geltungsbereich

Die Versicherung gilt weltweit, bei térnbezogenen Versiche-
rungen flir den im Antrag genannten Chartertdrn, sofern in
den nachfolgenden Bedingungen zu den einzelnen Leistun-
gen nichts anderes vereinbart ist.

Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der Ubrigen Vertragsbestimmun-
gen —Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem kei-
ne auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-,
Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europa-
ischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entge-
genstehen.

Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von
Amerika erlassen werden, soweit dem nicht Verordnungen
der EU oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Sonstige Regelungen

Der jeweilige Versicherer der Leistung ist in der Police be-
nannt.

Der Versicherungsschutz dieser Vertrage gilt subsidiar. Der
Versicherer leistet keine Entschadigung, soweit der Versiche-
rungsnehmer, die Versicherten oder ein Dritter flir den einge-
tretenen Schaden eine Leistung aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag oder von einem Dritten beanspruchen kénnen,

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

der zum Schadenersatz verpflichtet ist. Dies trifft insbesonde-
re fur die fur die Charteryacht bestehende Haftpflicht- und
Kasko-Versicherung, einer anderswertigen bestehenden
Reisricktrittskosten- und Kranken-Versicherung zu.

Die Leistungen des Versicherers und des Versicherungsneh-
mers erfolgen in der Wahrung, in der die Versicherungssum-
me und der Beitrag in der Police ausgewiesen sind. Die Ver-
pflichtungen des Versicherers gelten mit dem Zeitpunkt erfillt,
an dem er den Gegenwert (laut Umrechnungstabelle) an eine
Aulenhandelsbank abfiihrt.

Mit Zahlung der Entschadigung gehen die Rechte des Versi-
cherungsnehmers im Zusammenhang mit dem Schaden auf
den Versicherer, vertreten durch die EIS, tber.

Die Rechte aus diesem Vertragsverhaltnis kénnen ohne
ausdruckliche Zustimmung des Versicherers vom Versiche-
rungsnehmer weder abgetreten noch verpfandet werden. Eine
Abtretung von Haftpflichtanspriichen an den geschéadigten
Dritten ist zulassig.

Fuir die Vertrage gilt Deutsches Recht vereinbart. Erganzend
gelten fir die Vertrdge die Bestimmungen des Deutschen
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in der jeweils gelten-
den Fassung.

BEDINGUNGEN ZUR ERWEITERTEN
SKIPPERHAFTPFLICHT-VERSICHERUNG

§1
1.1.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

§2
21.
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Versicherungsumfang

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht fir Personen-,
Sach- und Vermdgensschaden von Skipper & Crew aus
dem Fihren von gecharterten/fremden Segel- und Motor-
yachten.

Erweitert mitversichert sind:

Die Benutzung von Beibooten mit Hilfsmotor bis zu einer
Motorstarke von 20 PS;

Anspriiche der versicherten Personen untereinander (Skip-
per & Crew) bei Personenschaden und Sachschaden, so-
fern es sich nicht um Arbeitsunfalle im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers handelt und Sachschaden mehr als 150 EUR
pro Schadenereignis betragen;

Im Fall der vorlaufigen Beschlagnahme in einem auslandi-
schen Hafen die Stellung einer erforderlichen Sicherheits-
leistung bis zu maximal 50.000 EUR,;

Haftpflichtanspriche des Vercharterers oder Eigners wegen
Verlust von nachgewiesenen Chartereinnahmen der be-
troffenen folgenden Vercharterung bei Fahr- und Seeunttich-
tigkeit der gecharterten Yacht, durch einen von den versi-
cherten Personen grob fahrlassig herbeigefiihrten Schaden,
bis zu einem Betrag von maximal 20.000 EUR. Dies gilt fiir
bereits gebuchte und angezahlte Chartervertrage am Tage
des Schadens, soweit keine Umbuchung auf eine andere
Yacht méglich ist. Bemessungsgrundlage fiir die tatsachlich
entstehenden Einnahmeausfalle ist die gemeinsam von der
Reparaturwerft und dem vom Versicherer eingesetzten
Sachverstandigen ermittelte notwendige Reparaturdauer -
unabhangig davon, ob freie Werftkapazitaten bestehen. Als
Nachweis fiir entgangene Chartereinnahmen sind dem Ver-
sicherer die Nachfolgecharter- bzw. Umbuchungsvertrage
sowie die zugehdrigen Zahlungsbelege einzureichen. Die
Kosten fir die ersten drei Tage des Charterausfalles tragt
der Versicherungsnehmer selbst;

Im Fall eines durch den Versicherungsnehmer oder der Crew
schuldhaft verursachten Schadens an der gecharterten Yacht,
welche die geplante Riickfahrt in dem Charterzeitraum zu der
Charterbasis oder anderem Endzielhafen - aufgrund nicht ge-
gebener Fahr- und Seetlichtigkeit - unmdglich macht, nach-
gewiesene Kosten fiir Hotel und Fahrtkosten an den vereinbar-
ten Ubergabeort des Bootes bis zu einer Gesamtsumme von
1.000 EUR, soweit nicht das Charterunternehmen diese Leis-
tung nach den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen
zu erbringen hat;

Die Haftpflicht fir unmittelbare oder mittelbare Folgen von
Veranderungen der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit eines Gewassers einschlieflich des
Grundwassers (Gewasserschaden), wobei hinsichtlich dieser
Gewasserschaden Vermoégensschaden wie Sachschaden be-
handelt werden.

Ausschliisse

Nicht versichert sind:

Haftpflichtanspriiche aus Schaden, die sich bei der Beteiligung
an Segelregatten oder Motorbootrennen oder bei den damit im
Zusammenhang stehenden Ubungsfahrten ereignen, sofern
dies nicht ausdrticklich in der Police benannt wurde;
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Schéaden an eigenen und geliehenen Sachen oder Gegenstan-
den der Versicherten oder deren mit ihm in einem Haushalt le-
benden Personen. Insbesondere Schaden an der gecharterten
Yacht, deren Zubehdr und Ausrlstung sowie Beibooten, es sei
denn, die Schaden an der gecharterten Yacht resultieren aus
grober Fahrlassigkeit, die durch eine autorisierte Behorde, ein
Gericht oder einen seitens des Versicherers anerkannten Ver-
gleich festgestellt worden ist. In diesen Fallen betragt der
Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 2.500 EUR nach der
Verwirkung einer etwaig geleisteten Kaution;
Haftpflichtanspriiche aus Schaden mit vorschriftswidrigem
Umgang mit brennbaren oder explosiven Stoffen;
Haftpflichtanspriiche aus dem Fiihren von Motoryachten mit
mehr als 750 PS und Segelyachten mit mehr als 150 m? Segel-
flache (Gro3- und Vorsegel/ nicht Spinnaker) es sei denn, dies
wird gesondert vereinbart;

das Fihren eines Wasserfahrzeugs, sofern eine behordli-
che Erlaubnis erforderlich ist und der verantwortliche Fuh-
rer beim Eintritt des Versicherungsfalles nicht die behordli-
che Erlaubnis besitzt;

Versicherungsanspriiche aller Personen, die den bei dem
Dritten eingetretenen Schaden vorsatzlich und widerrecht-
lich herbeigefiihrt haben.

Anspruche auf Grund auslandischer Haftpflichtbestim-
mungen, die auf Schadenersatzleistungen mit Strafcharak-
ter (insbesondere ,punitive® oder ,exemplary damages®)
gerichtet sind;

Haftpflichtanspriiche aus Gewasserschaden, soweit es
sich um solche Gewasserschaden handelt, die verursacht
sind durch einleiten oder einbringen von gewasserschadli-
chen Stoffen in Gewasser oder durch sonstiges, bewuss-
tes einwirken auf Gewasser, durch betriebsbedingtes Ab-
tropfen oder Ablaufen von Ol oder anderen Fliissigkeiten
aus Tankverschlissen, Betankungsanlagen oder aus ma-
schinellen Einrichtungen des Fahrzeugs oder seiner Bei-
boote, durch vorsatzliches Abweichen von dem Gewas-
serschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen oder be-
hérdlichen Anordnungen;

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die unmittelbar oder
mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in
der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder un-
mittelbar auf Verfiigungen oder Malnahmen von staatli-
chen oder behdérdlichen Stellen beruhen. Das Gleiche gilt
fur Schaden durch héhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkrafte ausgewirkt haben;

Schaden im Zusammenhang mit Wertsachen (Schmuck,
Uhren, Pelze, Bargeld, Kreditkarten, Wertpapiere etc.) und
elektronischen Geraten.

Geltungsbereich
Versichert sind Schadenereignisse in der ganzen Welt.
Ausnahme: Chartertorns in den USA und Kanada.

BEDINGUNGEN ZUR
REISERUCKTRITTSKOSTEN-VERSICHERUNG

§1
1.1.

1.2.

1.3.

Versicherungsumfang

Versichert sind die dem Charterunternehmen bei Nichtan-
tritt vertraglich geschuldeten Stornokosten aus bei Ab-
schluss dieses Vertrages nicht bekannten, folgenden
Griinden:

Tod, schwerer Unfall, unerwartet schwere Erkrankung des
Versicherten oder eines mit ihm im Haushalt lebenden
Angehdrigen. Tod eines Verwanden 1. Grades. Als uner-
wartet gilt eine Erkrankung, wenn sie nach Abschluss des
Chartervertrages das erste Mal auftritt. Verschlechterun-
gen bereits bestehender Erkrankungen gelten als uner-
wartet, wenn in den letzten sechs Monaten vor Abschluss
des Chartervertrages keine arztliche Behandlung erfolgt
ist; ausgenommen hiervon sind Kontrolluntersuchungen;
Impfunvertraglichkeit des Versicherten; Schwangerschaft
einer Versicherten; erheblicher Schaden am Eigentum des
Versicherten infolge von Feuer, vorsatzlicher Straftat eines
Dritten, hoherer Gewalt sowie nicht vorhersehbare Arbeits-
losigkeit des Versicherten.

Bei Nichtantritt des Charter-Térns aus o.g. Griinden leistet
der Versicherer ebenfalls Entschadigung fiir die vertraglich
geschuldeten Stornokosten der An- und Abreise per Bahn,
Reisebus oder Flug.

Bei Abbruch der Reise aus den unter § 1.1. genannten
Grunden sind die zusatzlich entstehenden Rickreisekos-
ten sowie die anteiligen Charterkosten fir die nicht ge-

1.4.

1.5.

§2

2.1.

2.2

23.

§3

nutzte Zeit versichert. Sollte der Skipper ausfallen und
sich keine andere fur die Schiffsfiihrung geeignete Person
an Bord befinden, sind ebenfalls Kosten fir die Riicklber-
fuhrung der gecharterten Yacht an den Stitzpunkt versi-
chert.

Bei Ausfall des Skippers werden die vertraglichen Rick-
trittskosten bis maximal zu der vereinbarten Versiche-
rungssumme ersetzt. Bei Ausfall eines Crew-Mitgliedes
werden die anteiligen Kosten ersetzt. Voraussetzung hier-
fur ist jedoch, dass der Ausfall zu einer Verringerung der
Anzahl der an der Reise teilnehmenden Personen gegen-
Uber der Anzahl der Personen, die im Zeitpunkt des Ein-
tritts des Reiserlcktrittsgrundes auf der Crewliste gemel-
det waren, gefuhrt hat. Unabhangig von einer solchen Ver-
ringerung werden die vertraglich geschuldeten Stornokos-
ten fir die An- und Abreise erstattet.

Die maximale Gesamtentschadigung aller Leistungen aus
der Reisertucktrittskosten-Versicherung ist die Héhe der in
der Police genannten Versicherungssumme.

Ausschliisse

Nicht versichert sind:

Schaden verursacht durch Krieg, Burgerkrieg oder kriegs-
ahnliche Ereignisse, politische oder terroristische Gewalt-
handlungen, birgerliche Unruhen, Streik, Aussperrung, Be-
schlagnahme, Eingriffe von hoher Hand sowie durch Kern-
energie und Radioaktivitat;

(anteilige) Betriebskosten wahrend der Charterreise wie
Gas, Diesel, Bordkasse, etc.:

Schaden, die der Versicherungsnehmer vorsatzlich herbei-
fuhrt. Fhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
grob fahrlassig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhaltnisses zu kirzen.

Selbstbeteiligung

Solange sich aus der Police nicht ergibt, dass die Option
,ohne Selbstbeteiligung“ gewahlt worden ist, gilt folgen-
des: Von jedem Schadenfall tréagt der Versicherte einen
Selbstbehalt von 100 EUR je Person. Wird der Versiche-
rungsfall durch Krankheit oder Tod eines Angehérigen
ausgelost, so tragt der Versicherte 20 % des erstattungs-
fahigen Schadens selbst, mindestens jedoch 100 EUR je
Person.

BEDINGUNGEN ZUR KAUTIONS-VERSICHERUNG

§1

§2

§3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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Umfang der Versicherung

Versichert ist der teilweise oder véllige Einbehalt der im
Chartervertrag vereinbarten Kaution fir ein wahrend der
Charterreise eingetretenen Schaden infolge von Verlust
oder durch den Versicherungsnehmer oder seiner Crew
schuldhaft herbeigefiihrten Beschadigung der gecharterten
Yacht. Bei Verlust oder Beschadigung von Maschine oder
Motor, Getriebe, Batterie, Lichtmaschine und Anlasser leis-
tet der Versicherer nur Ersatz, wenn sie durch: Schiffsunfall
(das ist ein plétzlich von auften kommendes Ereignis, das
mit mechanischer Gewalt unmittelbar schadigend auf die
versicherten Sachen einwirkt), sinken, Brande, Blitzschlag,
Explosion, Erdbeben, Seebeben, vulkanische Ausbriiche
oder sonstige Naturkatastrophen, Diebstahl oder Raub
verursacht worden sind.

Geltungsbereich

Die Versicherung gilt fir den im Antrag genannten Charter
Torn und innerhalb des im unterschriebenen Charterver-
trag festgelegten geographischen Geltungsbereiches zu
Wasser.

Ausschliisse

Nicht versichert sind:

die Gefahren des Krieges, Birgerkrieges, kriegsahnli-
cher Ereignisse und die Gefahren, die sich unabhangig
vom Kriegszustand aus der Verwendung oder dem Vor-
handensein von Kriegswerkzeugen ergeben;

die Gefahren des Streiks, der Aussperrung, des Aufruhrs,
der Plinderung, politischer Gewalthandlungen oder sons-
tiger birgerlicher Unruhen und der Sabotage;

die Gefahren der Beschlagnahme, Entziehung oder sons-
tiger Eingriffe von hoher Hand;

die Gefahren der Kernenergie oder der Radioaktivitat;

die Gefahren der Veruntreuung;
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diejenigen Gefahren, gegen welche die Sachen vom Ver-
charterer versichert sind und keine Selbstbeteiligung im
Vertrag vereinbart wurde;

Schéaden, die durch unzureichende Bemannung, mangel-
hafte Ausrlstung oder dadurch entstehen, dass sich das
versicherte Fahrzeug in einem nicht see- bzw. fahrtiichti-
gen Zustand befindet;

Schaden durch Konstruktions-, Fabrikations- oder Materi-
alfehler;

Schaden durch Bearbeitung, gewdhnliche Witterungs-
einflisse sowie Rost, Oxydation, Korrosion, Kavitation,
Osmose, Alterung, Abnitzung, Faulnis, Ungeziefer, Rat-
ten, Mause und dergleichen;

Lack-, Kratz- und Schrammschaden, sofern diese nicht die
Gelcoat/Lackschicht durchdringen sowie Schaden an
Leichtwindsegeln;

Schaden durch VerstoRe gegen gesetzliche oder behdérd-
liche Vorschriften, gegen Anordnungen eines Beférde-
rungsunternehmens, eines Lagerhalters oder einer Hafen-
verwaltung sowie Schaden durch behordliche oder gericht-
liche Verfigung oder deren Vollstreckung;

Schaden durch mangelhafte Vertauung bzw. Verankerung,
unbemanntes Stillliegen vor offener Kiste sowie mangel-
hafte Sicherung gegen Wegnahme;

Schaden durch Abhandenkommen, verlieren, Uberbordge-
hen sowie einfachen Diebstahl loser bzw. nicht gesicherter
Sachen;

Schéaden bei Uberlassung an einen Dritten gegen Entgelt;
Schaden, die sich bei der Beteiligung an Segelregatten
oder Motorbootrennen oder bei den damit im Zusammen-
hang stehenden Ubungsfahrten ereignen, sofern dies nicht
ausdricklich in der Police benannt wurde;

Wertminderung sowie mittelbare Schaden aller Art.

Eignung des Bootsfiihrers

Die Versicherung gilt nur unter der Voraussetzung,
dass das Wassersportfahrzeug von einer gentigend quali-
fizierten Person gefiihrt wird. Die Qualifikation ist auf Ver-
langen des Versicherers nachzuweisen. Der Nachweis gilt
als erbracht, wenn der Bootsfiihrer die erforderliche
Schiffsfuhrerberechtigung dem Versicherer vorweist, die in
dem Fahrtgebiet gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verschulden

Fihrt der Versicherungsnehmer oder die mitversicherten
Personen den Schaden vorsatzlich herbei, ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Wird der Scha-
den grob fahrlassig herbeigefihrt, ist der Versicherer be-
rechtigt, die Leistung im Verhéltnis der Schwere der groben
Fahrlassigkeit zu klrzen.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist die im Antrag genannte Kau-
tionssumme. Die im Antrag genannte Kautionssumme
muss der Kautionshohe im abgeschlossenen Charterver-
trag entsprechen. Die maximale Gesamtentschadigung al-
ler Leistungen aus der Kautions-Versicherung ist die Hohe
der in der Police genannten Versicherungssumme.

Selbstbehalt

Der Selbstbehalt pro Schadenfall betragt 10% der Kauti-
onssumme, mind. jedoch 100 EUR und bei Einschluss des
Regattarisikos 15% der Kautionssumme, mind. jedoch 300
EUR.

Obliegenheiten im Schadenfall

Im Schadenfall sind unverziglich einzureichen:

der Chartervertrag, die Crewliste, das Ubergabe- und Riick-
gabeprotokoll;

ein Nachweis Uber die tatsachlich gezahlte Kaution und die
Hoéhe der einbehaltenen Kaution (Kreditkartenbeleg, Quit-
tung);

detaillierte Kostenaufstellung der Charterfirma (Kostenvor-
anschlag)

ausfuhrliche Schadenschilderung und Schadenanzeige
unterzeichnet vom Skipper und der Crew sowie detaillierte
Schadenfotos.

BEDINGUNGEN ZUR
AUSLANDSREISE-KRANKENVERSICHERUNG
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Umfang der Versicherung
Der Versicherer bietet Versicherungsschutz fur Krankheiten,
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Unfélle und andere im Vertrag genannten Ereignisse. Tritt
auBerhalb des Landes, in dem eine versicherte Person laut
Antrag ihren Wohnsitz hat (Ausland), wahrend der An- bzw.
Abreise sowie wahrend eines Landgangs oder wahrend des
Aufenthaltes auf der gecharterten Yacht unvorhergesehen
ein Versicherungsfall ein, ersetzt der Versicherer dort ent-
stehende Aufwendungen fiir Heilbehandlungen und erbringt
sonst vereinbarte Leistungen.

Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbe-
handlung einer versicherten Person wegen einer im Aus-
land akut auftretenden Krankheit oder akuter Unfallfolgen.
Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er
endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbe-
durftigkeit nicht mehr besteht oder der Versicherte wieder
ins Inland zurtickkehrt.

Umfang der Leistungspflicht

Der versicherten Person steht die Wahl unter den im
nachstgelegenen Ausland fiir Heilbehandlung zugelassenen
Arzten und Zahnérzten frei.

Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel miissen von den in
Abs. 1 genannten Behandelnden verordnet werden.

Bei medizinisch notwendiger stationarer Heilbehandlung hat
die versicherte Person freie Wahl unter den 6&ffentlichen und
privaten Krankenhausern, die unter standiger arztlicher Lei-
tung stehen, Uber ausreichende diagnostische und thera-
peutische Méglichkeiten verfligen und Krankengeschichten
fuhren.

Der Versicherer erbringt ausschlieBlich die nachfolgend
aufgefiihrten Leistungen. Sonstige Leistungen, z.B. fir Seh-
hilfen, sind nicht erstattungsfahig. Erstattungsfahig sind
ausschlieflich Aufwendungen fir:

arztliche Leistungen;

zahnarztliche Leistungen: Schmerzstillende Zahnbehand-
lung und Zahnfillungen in einfacher Ausfihrung sowie Re-
paraturen von Zahnersatz, nicht aber fur Kronen, Implantate
und Kieferorthopadie;

Arzneimittel: Auch Verbandmaterial gilt als Arzneimittel. Als
Arzneimittel, auch wenn sie vom Arzt verordnet sind und
heilwirksame Stoffe enthalten, gelten nicht Nahrmittel und
Starkungspraparate (auch sexuelle), Badezusatze, Desin-
fektions- und Kosmetikmittel;

Heilmittel: Als Heilmittel gelten Strahlen-, Warme-, Licht-
und sonstige physikalische Behandlungen;

Hilfsmittel: Arztlich verordnete Gehhilfen sowie Schienen
und Stlitzapparate zur Akutversorgung;

stationare Heilbehandlung: Bei stationarer Heilbehandlung
in einem Krankenhaus Unterkunft, Verpflegung, sonstige
notwendige Sachleistungen und arztliche Leistungen;
Transporte: Den medizinisch notwendigen Transport zum
nachstgelegenen, fiir die Heilbehandlung geeigneten, Kran-
kenhaus oder zum nachsterreichbaren Notfallarzt durch
Rettungsdienste;

Ricktransportkosten: Erstattung der Kosten fir den Riick-
transport des erkrankten Versicherten an den Heimatort,
wenn der Ricktransport nach Art und Umfang aufgrund des
medizinischen Befundes notwendig ist, ein Arzt gemaR § 2
Abs. 1 oder der Versicherer dies schriftlich bestatigt hat und
die Erkrankung anschlieRend an den Heimatort stationar
weiterbehandelt werden muss. Die notwendigen Kosten fir
eine Begleitperson werden ebenfalls Gbernommen, sofern
die Begleitung medizinisch erforderlich ist und hiertber ein
schriftliches Attest von einem Arzt gemaRl § 2 Abs. 1 erteilt
ist oder die Begleitung von der Fluggesellschaft schriftlich
angeordnet wurde. Durch Ricktransporte ersparte Fahrt-
kosten sind auf die Leistungen des Versicherers anzurech-
nen.

Versicherungssumme

Die maximale Gesamtentschadigung aller Leistungen aus
dieser Deckung betragt 100.000 EUR und pro Person ma-
ximal 50.000 EUR.

Ausschlisse

Keine Leistungspflicht besteht

fir medizinische Versorgung im Ausland, die der alleinige
Grund oder einer der Griinde fiir den Antritt der Reise waren
oder von der bei Reiseantritt feststand, dass sie bei plan-
maRiger Durchfiihrung des Auslandsaufenthaltes stattfinden
musste;

fur die bei dem jeweiligen Reisebeginn bestehenden und
bekannten chronischen Erkrankungen (auch Anomalien)
einschliellich Folgen sowie flr Krankheiten einschlieRlich
ihrer Folgen und Unfallfolgen, die in den letzten 6 Monaten
vor Reisebeginn behandelt wurden;
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fur solche Krankheiten einschlieBlich ihrer Folgen sowie fiir
Folgen von Unféllen, die durch Kriegsereignisse oder Teil-
nahme an inneren Unruhen verursacht sind;

fur auf Vorsatz oder Sucht beruhende Krankheiten und
Unfalle einschlieBlich deren Folgen;

fur geistige und seelische Stérungen und Erkrankungen
sowie fiir psychosomatische Behandlung (z.B. Hypnose, au-
togenes Training) und Psychotherapie;

fur Untersuchung und Behandlung wegen kiinstlicher Be-
fruchtung, Schwangerschaft, Entbindung, Fehlgeburt und
Schwangerschaftsabbruch sowie deren Folgen. Kostener-
satz wird aber insoweit geleistet, als unvorhergesehen arzt-
liche Hilfe im Aufenthaltsland bei akut auftretenden
Schwangerschaftskomplikationen, Frih- und Fehlgeburt
notwendig ist; nicht erstattet werden eventuelle Kosten ge-
maRk § 2.4.8;

fur Kur- und Sanatoriums-Behandlung sowie fiir Rehabilita-
tionsmafRnahmen;

fur Eigenbehandlungen und Behandlungen durch Ehegat-
ten, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten werden
tarifgeman erstattet.

Ubersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige MaRnahme,
fur die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwen-
dige MaR oder ist die geforderte Vergutung nicht angemes-
sen, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen
angemessenen Betrag herabsetzen. Dabei werden die Ver-
héltnisse im jeweiligen Aufenthaltsland zugrunde gelegt.

Auszahlung der Versicherungsleistungen

Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die
erforderlichen Nachweise (die Eigentum des Versicherers
werden) erbracht sind:

der Anspruch ist durch Belegurschriften nachzuweisen;

die Belege missen grundséatzlich enthalten: Name und
Anschrift des Ausstellers, Ausstellungsdatum, Vor- und Zu-
name sowie Geburtsdatum der behandelten Person; - arztli-
che/zahnarztliche Rechnungen zusatzlich: Krankheitsbe-
zeichnung, Spezifikation der einzelnen arztli-
chen/zahnarztlichen Leistungen mit Behandlungskosten und
-daten; Arznei-/Heilmittelbezug: Verordnungen zuséatzlich
Art und Menge; Rechnungen dariiber hinaus: Preis, Be-
zugsdatum, Quittung; Krankenhausrechnungen zusatzlich:
Aufnahme- und Entlassungsdatum, Krankheitsbezeichnung,
Spezifikation der Leistungen;

der Anspruch auf Erstattung von Ricktransportkosten ist
auRBerdem durch eine schriftiche Bescheinigung gemaR §
2.4.8. zu begrinden. Die geltend gemachten Leistungen
sind spezifiziert nachzuweisen;

Ersatz von Aufwendungen aus anderen Versicherungs-
vertriagen

Soweit im Versicherungsfall Leistungsverpflichtungen aus
anderen Versicherungsvertrdgen oder aus einer gesetzli-
chen Kranken-, Unfall- oder Rentenversicherung bestehen,
gehen diese vor.

Hat die versicherte Person wegen desselben Versiche-
rungsfalles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsver-
pflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwen-
dungen nicht tUbersteigen.

Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet - auch fir schwebende
Versicherungsfalle - jeweils mit Beendigung des Auslands-
aufenthaltes, spatestens jedoch nach Ablauf der vereinbar-
ten Versicherungsdauer von maximal 6 Wochen.

Die Leistungspflicht fir entschadigungspflichtige Versiche-
rungsfalle verldngert sich Uber die vereinbarte Versiche-
rungsdauer hinaus, solange die Ruckreise aus medizini-
schen Griinden nicht moglich ist.

Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person
haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu er-
teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der
Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges er-
forderlich ist.

Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person
verpflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftragten
Arzt untersuchen zu lassen.

Zur Prifung, ob und ggf. in welchem Umfang ein bedin-
gungsgemaler Versicherungsfall vorliegt, ist die versicherte
Person verpflichtet, auf Verlangen des Versicherers Heilbe-
handelnde, Krankenanstalten, Pflegeheime und Pflegeper-
sonen, andere Personenversicherer und gesetzliche Kran-
kenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Behdrden

8.4.

zur Auskunftserteilung zu ermachtigen und von ihrer
Schweigepflicht dem Versicherer gegeniliber zu entbinden.
Alternativ kann die versicherte Person die fiir den Versiche-
rer zur Beurteilung der Leistungspflicht nach dieser Versi-
cherung erforderlichen Gesundheitsdaten selber beibringen.
Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind von der
versicherten Person auf Verlangen des Versicherers im
Leistungsfall nachzuweisen.

BEDINGUNGEN ZUR UNFALLVERSICHERUNG
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Umfang der Versicherung

Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei Unféllen, die
dem Versicherten wahrend der Reise zustoRen. Die versi-
cherten Leistungsarten ergeben sich aus § 3.

Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plotzlich
von aulRen auf seinen Korper wirkendes Ereignis (Unfaller-
eignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung erleidet. Als
Unfall gilt auch, wenn durch eine erhohte Kraftanstrengung
an Gliedmafien oder Wirbelsdule ein Gelenk verrenkt wird
oder Muskeln, Sehnen, Bander oder Kapseln gezerrt oder
zerrissen werden.

Ausschliisse
Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:

Unfalle durch Geistes- oder Bewusstseinsstérungen, auch
soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlag-
anfélle, epileptische Anfalle oder andere Krampfanfalle, die
den ganzen Korper des Versicherten ergreifen. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch, wenn diese Stérungen oder
Anfalle durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereig-
nis verursacht waren.

Unfélle, die dem Versicherten dadurch zustoRen, dass er
vorsatzlich eine Straftat ausfiihrt oder versucht.

Unfalle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder
Burgerkriegsereignisse verursacht sind; Versicherungs-
schutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf
Reisen im Ausland Uberraschend von Kriegs- oder Birger-
kriegsereignissen betroffen wird. Unfalle durch innere Unru-
hen, wenn der Versicherte auf Seiten der Unruhestifter teil-
genommen hat.

Unfélle des Versicherten

bei der Benutzung von Luftfahrzeugen (Fluggeraten) ohne
Motor, Motorseglern, Ultraleichtflugzeugen, Schirmdrachen
und Raumfahrzeugen sowie beim Fallschirmspringen;

als Luftfahrzeugfihrer oder als sonstiges Besatzungsmit-
glied eines Luftfahrzeuges;

bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuiibenden
beruflichen Tatigkeit.

Unfélle, die dem Versicherten dadurch zustoRen, dass er
sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Fahrzeuges
an Fahrtveranstaltungen einschlieBlich der dazugehdrigen
Ubungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von
Hoéchstgeschwindigkeiten ankommt.

Unfélle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie
verursacht sind.

Gesundheitsschadigungen durch Strahlen.
Gesundheitsschadigungen durch HeilmaRnahmen oder
Eingriffe, die der Versicherte an seinem Korper vornimmt
oder vornehmen lasst. Versicherungsschutz besteht jedoch,
wenn die Eingriffe oder HeilmaRnahmen, auch strahlendi-
agnostische und therapeutische, durch einen unter diesen
Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

Infektionen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die
Krankheitserreger durch eine unter diesen Vertrag fallende
Unfallverletzung in den Korper gelangt sind. Nicht als Un-
fallverletzungen gelten dabei Haut- oder Schleimhautverlet-
zungen, die als solche geringfigig sind und durch die
Krankheitserreger sofort oder spater in den Koérper gelan-
gen; fur Tollwut und Wundstarrkrampf entfallt diese Ein-
schrankung. Fur Infektionen, die durch Heilmalnahmen o-
der Eingriffe verursacht sind, gilt § 2.8. entsprechend.
Vergiftungen infolge Einnahme fester oder fliissiger Stoffe
durch den Schlund.

Bauch- oder Unterleibsbriiche. Versicherungsschutz besteht
jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende
gewaltsame von auRen kommende Einwirkung entstanden
sind.

Schadigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus
inneren Organen und Gehirnblutungen. Versicherungs-
schutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fal-
lendes Unfallereignis im Sinne des § 1.2. die Uberwiegende
Ursache ist.
Krankhafte Stérungen

infolge psychischer Reaktionen,
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§3

gleichgiiltig, wodurch diese verursacht sind.
Versicherungsschutz wird nicht gewahrt fir gegen Entgelt
angestellte Mannschaftsmitglieder und Personen, die Unfal-
le wahrend oder durch Tauchen, Schnorcheln, Parasailing,
Wasserski laufen oder in einer sonstigen Weise von einem
Boot gezogen wurde, erleiden.

Die Leistungsarten

I. Invalidititsleistung 150.000 EUR
Il. Todesfallleistung 75.000 EUR
lll. Bergungskosten 50.000 EUR

Die vorgenannten Versicherungssummen stehen dem Skip-
per, sowie jedem benannten Crewmitglied, auch Kindern,
nach dem Pauschalsystem zur Verfigung. Pauschalsystem
heil}t, dass jedes Crewmitglied und der Skipper mit dem der
Anzahl der beteiligten Crewmitglieder plus Skipper entspre-
chenden Teilbetrag der Versicherungssumme versichert ist,
unabhangig davon, ob das andere Crewmitglied oder der
Skipper an Bord waren oder ebenfalls verletzt wurden. Fir
die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der
Leistungen gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

I. Invaliditatsleistung

1. Fuhrt der Unfall zu einer dauernden Beeintrachtigung der
kérperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit (Invaliditat)
des Versicherten, so entsteht Anspruch auf Kapitalleistung
aus der fur den Invaliditatsfall versicherten Summe. Die In-
validitdt muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall ein-
getreten sowie spatestens vor Ablauf einer Frist von weite-
ren drei Monaten arztlich festgestellt und geltend gemacht
sein.

2. Die Hohe der Leistung richtet sich nach der Versiche-
rungssumme und dem Grad der Invaliditat.

a) Bei Verlust oder vollstandiger Funktionsunfahigkeit der
nachstehend genannten Korperteile und Sinnesorgane gel-
ten ausschlieBlich, soweit nicht etwas anderes vereinbart
ist, die folgenden Invaliditatsgrade:

Arm 70 %

Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
Hand 55 %

Daumen 20 %

Zeigefinger 10 %

anderer Finger 5 %

Bein Uber der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %

Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
FuR 40 %

grof’e Zehe 5 %

andere Zehe 2 %

Auge 50 %

Gehor auf einem Ohr 30 %

Geruchssinn 10 %

Geschmackssinn 5 %

b) Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung
gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

c) Fir andere Korperteile und Sinnesorgane bemisst sich
der Invaliditatsgrad danach, inwieweit die normale korperli-
che oder geistige Leistungsfahigkeit insgesamt beeintrach-
tigt ist. Dabei sind ausschlieflich medizinische Gesichts-
punkte zu berlicksichtigen.

d) Sind durch den Unfall mehrere oder geistige Funktionen
beeintrachtigt, so werden die ermittelten Invaliditatsgrade
zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch
nicht angenommen.

3. Wird durch den Unfall eine korperliche oder geistige
Funktion betroffen, die schon vorher dauernd beeintrachtigt
war, so wird ein Abzug in Héhe dieser Vorinvaliditat vorge-
nommen. Diese ist nach 2. zu bemessen.

4. Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach
dem Unfall ein, besteht kein Anspruch auf Invaliditatsleis-
tung.

5. Stirbt der Versicherte aus unfallfremder Ursache inner-
halb eines Jahres nach dem Unfall oder — gleichgliltig, aus
welcher Ursache — spater als ein Jahr nach dem Unfall und
war ein Anspruch auf Invaliditatsleistung nach 1 entstanden,
so ist nach dem Invaliditdtsgrad zu leisten, mit dem auf-
grund der zuletzt erhobenen, arztlichen Befunde zu rechnen
gewesen ware.
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Il. Todesfall-Leistung

Fihrt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode, so ent-
steht Anspruch auf Leistung nach der fir den Todesfall ver-
sicherten Summe. Zur Geltendmachung wird auf § 5.6. ver-
wiesen.

lll. Bergungskosten

Hat der Versicherte einen unter den Versicherungsvertrag
fallenden Unfall erlitten, so entsteht Anspruch auf Leistung
nach der fiir Bergungskosten versicherten Summe in Héhe
der entstandenen, notwendigen Kosten fir 6ffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich organisierte Rettungsdienste,
soweit hierfur Ublicherweise Gebiihren berechnet werden.

Einschrankungen der Leistungen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Un-
fallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschadigung oder
deren Folgen mitgewirkt, so wird die Leistung entsprechend
dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens gekirzt,
wenn dieser Anteil mindestens 25 % betragt.

Die Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalles

Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht
herbeifiihrt, ist unverziglich ein Arzt hinzuzuziehen und der
Versicherer zu unterrichten. Der Versicherte hat den arztli-
chen Anordnungen nachzukommen und auch im Ubrigen
die Unfallfolgen méglichst zu mindern.

Die vom Versicherer bersandte Unfallanzeige ist wahr-
heitsgemaf auszufiillen und umgehend an den Versicherer
zurlickzusenden. Darlber hinaus geforderte sachdienliche
Auskunfte sind unverziglich zu erteilen.

Der Versicherte hat darauf hinzuwirken, dass die vom Ver-
sicherer angeforderten Berichte und Gutachten alsbald er-
stattet werden.

Der Versicherte hat sich von den vom Versicherer beauf-
tragten Arzten untersuchen zu lassen. Die notwendigen
Kosten, einschlieRlich eines dadurch entstandenen Ver-
dienstausfalles tragt der Versicherer.

Die Arzte, die den Versicherten - auch aus anderen Anlas-
sen - behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer,
Versicherungstrager und Behorden sind zu ermachtigen, al-
le erforderlichen Auskiinfte zu erteilen. Alternativ kann die
versicherte Person die fiir den Versicherer zur Beurteilung
der Leistungspflicht nach dieser Versicherung erforderlichen
Gesundheitsdaten, selber beibringen.

Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist dies innerhalb von
48 Stunden zu melden, auch wenn der Unfall schon ange-
zeigt ist. Dem Versicherer ist das Recht zu verschaffen, eine
Obduktion durch einen von ihm beauftragten Arzt vorneh-
men zu lassen.

Falligkeit der Leistungen

Sobald dem Versicherer die Unterlagen zugegangen sind,
die der Versicherungsnehmer zum Nachweis des Unfallher-
gangs und der Unfallfolgen sowie liber den Abschluss des
fur die Bemessung der Invaliditadt notwendigen Heilverfah-
rens beizubringen hat, ist der Versicherer verpflichtet, inner-
halb eines Monats — beim Invaliditatsanspruch innerhalb
von drei Monaten - zu erklaren, ob und in welcher Héhe er
einen Anspruch anerkennt. Die arztlichen Gebuihren, die
dem Versicherungsnehmer zur Begrindung des Leistungs-
anspruches entstehen, ibernimmt der Versicherer bis zu 1
Promille der versicherten Summe.

Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder haben sich
Versicherungsnehmer und Versicherer Gber Grund und H6-
he geeinigt, so erbringt der Versicherer die Leistung inner-
halb von zwei Wochen. Vor Abschluss des Heilverfahrens
kann eine Invaliditatsleistung innerhalb eines Jahres nach
Eintritt des Unfalles nur beansprucht werden, wenn und so-
weit eine Todesfallsumme versichert ist.

Steht die Leistungspflicht zunachst nur dem Grunde nach
fest, so zahlt der Versicherer auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers angemessene Vorschisse.
Versicherungsnehmer und Versicherer sind berechtigt, den
Grad der Invaliditat jahrlich, langstens bis zu drei Jahren
nach Eintritt des Unfalles, erneut arztlich bemessen zu las-
sen. Dieses Recht muss seitens des Versicherers mit Ab-
gabe seiner Erklarung entsprechend § 6.1., seitens des
Versicherungsnehmers innerhalb eines Monats ab Zugang
dieser Erklarung ausgelbt werden. Ergibt die endgiltige
Bemessung eine hohere Invaliditatsleistung, als sie der Ver-
sicherer bereits erbracht hat, so ist der Mehrbetrag mit 5
Prozent jahrlich zu verzinsen.

Vom Versicherer nicht anerkannte Anspriiche sind ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer ab Zugang der



Erklarung des Versicherers eine Frist von sechs Monaten
verstreichen lasst, ohne die Anspriiche gerichtlich geltend
zu machen. Die Frist beginnt mit dem Zugang der abschlie-
Renden Erklarung des Versicherers. Die Rechtsfolgen der
Fristversdumnis treten nur ein, wenn der Versicherer in sei-
ner Erklarung auf die Notwendigkeit der gerichtlichen Gel-
tendmachung hingewiesen hatte.

Bedingungen zur Reisepreisabsicherung

§1

§2

§3

§4

§5

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Versichert ist

der Forderungsausfall des rechtlich bestehenden Anspru-
ches auf Riickzahlung des gezahlten Charterpreises der im
Antrag angegebenen Charter des Versicherungsnehmers
aufgrund der Nichterbringung der Leistung, der zur Verfu-
gungsstellung der Yacht, des Vercharterers durch Insol-
venz der Charteragentur und/oder Charterbasis.

Geltungsbereich

Die Versicherung gilt weltweit fir den im Antrag genannten
Chartertorn, jedoch nur fir geschlossene Chartervertrage
mit bei der EIS European Insurance & Services GmbH po-
sitiv gelisteten Charteragenturen und -basen.

Umfang der Versicherung — der Versicherungsfall
Weder das gecharterte, noch ein Ersatzschiff werden vom
Vercharterer zum vereinbarten Zeitpunkt zur Verfligung
gestellt. Die Geltendmachung der Riickzahlung des bereits
gezahlten Charterpreises ist aufgrund der Insolvenz der
vermittelnden Charteragentur oder der Charterbasis nicht
durchsetzbar und die Forderung fallt aus.

Ersatzleistung

Bei Insolvenz der vermitteinden Charterbasis die Hohe des
von der Charterbasis vereinnahmten und nicht weiter geleite-
ten oder erstatteten Charterpreises. Bei Insolvenz der Char-
terbasis den vereinnahmten und nicht erstatteten Charter-
preis. Eine anteilig erbrachte Leistung des Vercharterers ist im
Verhaltnis der Gesamtcharter und dem Gesamtcharterpreis
anzurechnen.

Die Hochstentschadigung ist in jedem Fall auf den im Antrag
benannten Charterpreis/Versicherungssumme begrenzt.

Zusatzlich werden Mehrkosten fiir Fliige und héhere Charter-
kosten bei Umbuchungen bis max. gesamt 1.500 EUR pro Térn
ersetzt.

Es gilt eine Kumulgrenze von 150.000 EUR pro Insolvenz ei-
nes Unternehmens firr alle betroffenen Reisepreisabsiche-
rungen und Charterausfallversicherungen bei dem Versiche-
rer vereinbart. Im Falle der Ubersteigung dieser Kumulgrenze
verringern sich die einzelnen Erstattungsanspriiche in dem
Verhaltnis, in dem der Gesamtbetrag zum Hochstbetrag steht.

Ausschliisse

Nicht versichert sind:

der Ausfall der Charter, sofern der Vercharterer dem
Versicherungsnehmer eine andere Charteryacht mit glei-
cher Kabinenanzahl angeboten hat und dieser die Ersatz-
yacht ablehnt. (Ersatzyacht Definition: Eine in Grof3e, Kabi-
nen- und Kojen Anzahl sowie Ausstattung vergleichbare
Yacht.);

ein zumutbarer Ausfall der Charter wegen zu spater Riick-
gabe des Vorcharterers oder einer Reparatur von 24 Std.
pro Charterwoche;

der Ausfall der Charter aufgrund eines Zustandes, den der
Versicherungsnehmer selbst zu verantworten hat oder be-
reits vor Versicherungsantrag wusste;

Minderungen des Charterpreises aufgrund von Unzufrie-
denheit oder Fehlen von zugesicherten Eigenschaften (wie
z.B. Sauberkeit, Beiboot, AuRenborder, Zusatzsegel, etc.),
sofern dadurch die Fahrtlichtigkeit der gecharterten Yacht
weiterhin sichergestellt ist;

Charterpreise, die nicht (ber Banktransferwege (Uberwei-
sungen / Lastschriften / Kreditkarten) und nicht direkt an die
vermittelnde Charteragentur oder die Charterbasis gezahit
wurden;

wenn dem Versicherer die Regressmdglichkeit an der
vermittelnden Agentur oder der Charterbasis durch Aus-
schluss oder sonstige Erklarungen des Versicherungs-
nehmers genommen oder das Recht nicht von ihm an den
Versicherer Ubertragen wird;
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5.7.

§6

wenn der Insolvenzantrag, der der insolventen, vermit-
telnden Agentur oder der Charterbasis bereits vor Ab-
schluss des Chartervertrages gestellt worden ist.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der im Antrag genannte Char-
terpreis. Der im Antrag genannte Charterpreis muss dem
Charterpreis des Chartervertrages entsprechen.

Die maximal zu versichernde Versicherungssumme be-
tragt 5.000 EUR pro Woche, max. 15.000 EUR pro Torn.



NOTIZEN

Seite 14/16



Seite 15/16



Seite 16/16


mailto:germany@eis-insurance.com
http://www.eis-insurance.com/

	Agenturnummer: 03.828
	Vorname: 
	Name: 
	Straße Nr: 
	PLZ Ort Land: 
	Geburtsdatum: 
	Staatsangehörigkeit: 
	EMail: 
	Telefon: 
	Erweiterte Skipperhaftpflicht Versicherung auf Basis der Allgemeinen Bedingungen zu den Skipper  Crew Versicherungen und den Be: Off
	Versicherungsbeginn: 
	Der Vertrag soll automatisch zum Ende der Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr nach Versicherungsbeginn enden: Off
	65 EUR: Off
	77 EUR: Off
	72 EUR: Off
	88 EUR: Off
	90 EUR: Off
	110 EUR: Off
	115 EUR: Off
	130 EUR: Off
	Kautions Versicherung auf Basis der Allgemeinen Bedingungen zu den Skipper  Crew Versicherungen und den Bedingungen zur Kautions Versicherung: Off
	Hiermit trete ich die Rechte auf Regulierung unwiderruflich an die og Charterbasis ab Im Schadenfall leistet die Versicherung die Entschädigung direkt an die Charterbasis hierdurch kann die: Off
	Vercharterer: 
	vom: 
	bis: 
	Name der Yacht: 
	16: 
	17: 
	18: 
	Beginn: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	ReiserücktrittskostenVersicherung mit Skipperausfall auf Basis der Allgemeinen Bedingungen zu den Skipper  Crew Versicherungen: Off
	Datum der Buchungsbestätigung: 
	Chartertörn  Dauer von: 
	bis_2: 
	Vercharterer_2: 
	Chartergebiet: 
	Name Vorname: 
	Crewmitglied 1: 
	Crewmitglied 2: 
	Crewmitglied 3: 
	Crewmitglied 4: 
	Crewmitglied 5: 
	Crewmitglied 6: 
	Crewmitglied 7: 
	Geburtsdatum 1: 
	Geburtsdatum 2: 
	Geburtsdatum 3: 
	Geburtsdatum 4: 
	Geburtsdatum 5: 
	Geburtsdatum 6: 
	Geburtsdatum 7: 
	Geburtsdatum 8: 
	EUR_2: 
	EUR_3: 
	EUR_4: 
	EUR_5: 
	EUR_6: 
	EUR_7: 
	EUR_8: 
	Crewmitglied 8: 
	EUR_9: 
	Crewmitglied 9: 
	EUR_10: 
	Crewmitglied 10: 
	EUR_11: 
	Crewmitglied 11: 
	EUR_12: 
	42: 0
	Gesamtreisepreis: 0
	43: 0
	Reisepreisabsicherungen auf Basis der Allgemeinen Bedingungen zu den Skipper  Crew Versicherungen und den Bedingungen zur Reisepreisabsicherung: Off
	ChartertörnDauer von: 
	bis_3: 
	Bootstyp: 
	Datum der Buchungsbestätigung_2: 
	Charterpreis: 
	Agentur: 
	Vercharterer Basis: 
	50: 
	51: 0
	Skipper  Crew Versicherungspakete  Rundum sorglos für den nächsten Törn auf Basis der Allgemeinen Bedingungen zu: Off
	Skipper: 
	Crewmitglied 1_2: 
	Crewmitglied 2_2: 
	Crewmitglied 3_2: 
	Crewmitglied 4_2: 
	Crewmitglied 5_2: 
	Crewmitglied 6_2: 
	Crewmitglied 7_2: 
	Geburtsdatum 1_2: 
	Geburtsdatum 2_2: 
	Geburtsdatum 3_2: 
	Geburtsdatum 4_2: 
	Geburtsdatum 5_2: 
	Geburtsdatum 6_2: 
	Geburtsdatum 7_2: 
	Geburtsdatum 8_2: 
	Wohnsitz Land 1: 
	Wohnsitz Land 2: 
	Wohnsitz Land 3: 
	Wohnsitz Land 4: 
	Wohnsitz Land 5: 
	Wohnsitz Land 6: 
	Wohnsitz Land 7: 
	Wohnsitz Land 8: 
	Dauer an Bord von  bis 1: 
	Dauer an Bord von  bis 2: 
	Dauer an Bord von  bis 3: 
	Dauer an Bord von  bis 4: 
	Dauer an Bord von  bis 5: 
	Dauer an Bord von  bis 6: 
	Dauer an Bord von  bis 7: 
	Dauer an Bord von  bis 8: 
	Crewmitglied 8_2: 
	Crewmitglied 9_2: 
	Vercharterer_3: 
	Datum der Törnbuchung: 
	Törndauer von: 
	bis_4: 
	Chartergebiet_2: 
	Name der Yacht_2: 
	Nein: Off
	Kontoinhaber: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Kreditinstitut: 
	Ort: 
	Datum: 
	Ort_2: 
	Datum_2: 
	Ich möchte ausführlich von Ihnen in Versicherungsangelegenheiten beraten werden: Off
	Ich entscheide mich für ein Produkt laut Antrag und verzichte ausdrücklich auf eine weitere Beratung sowie auf die Dokumentation: Off
	Ort_3: 
	Datum_3: 
	Geburtsdatum 9: 
	Geburtsdatum 10: 
	Geburtsdatum 11: 
	Geburtsdatum 12: 
	Geburtsdatum 9_2: 
	Geburtsdatum 10_2: 
	Wohnsitz Land 9: 
	Wohnsitz Land  10: 
	Dauer an Bord von  bis 9: 
	Dauer an Bord von  bis 10: 
	Ja: Off
	Paket 270: Off
	Paket 355: Off
	Paket 490: Off
	Paket 320: Off
	Paket 420: Off
	Paket 580: Off
	toerndeckung: Off
	jahresdeckung: Off
	regattarisiko: Off
	EUR_1: 


